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Synopse Synopse 

Dieses Dokument enthält die nachfol-
gend gelisteten Normvorschriften. 

Dieses Dokument enthält die nachfol-
gend gelisteten Normvorschriften. 

Konvertierungsliste Konvertierungsliste 
u n v e r ä n d e r t  

Liste der Konvertierungen im Format 
"Dateiname: Titel der Vorschrift" 

 

1. GgdG: Gesetz gegen digitale Gewalt  

2. StGB: Strafgesetzbuch  

3. TDDDG: Gesetz über den Datenschutz 
und den Schutz der Privatsphäre in der 
Telekommunikation und bei digitalen 
Diensten 

 

4. StPO: Strafprozeßordnung  

5. BZRG: Gesetz über das Zentralregister 
und das Erziehungsregister 

 

6. FamFG: Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

 

7. UrhDaG: Gesetz über die urheber-
rechtliche Verantwortlichkeit von 
Diensteanbietern für das Teilen von 
Online-Inhalten 

 

8. SGB 8: Sozialgesetzbuch (SGB) - Ach-
tes Buch (VIII) - Kinder- und Jugend-
hilfe - (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. 
Juni 1990, BGBl. I S. 1163) 

 

9. SGB 9: Sozialgesetzbuch Neuntes 
Buch – Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen – (Arti-
kel 1 des Gesetzes v. 23. Dezember 
2016, BGBl. I S. 3234) 

 

10. SGB 12: Sozialgesetzbuch (SGB) 
Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe - (Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 
2003, BGBl. I S. 3022) 

 

11. TKG: Telekommunikationsgesetz  
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12. NetzDG: Netzwerkdurchsetzungsge-
setz 
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 Gesetz gegen digitale Gewalt  

 § 1 

 Begriffsbestimmungen 

 (1)  Als Rechtsverletzung im Sinne 
dieses Gesetzes gilt jede Tat, 

 1. für die der Dienst eines Dienstean-
bieters nach Absatz 2 genutzt wurde,  

 2. die den Tatbestand der folgenden 
Vorschriften erfüllt:  

 a) der §§ 111, 126, 126a, 130, 130a, 
131, 140, 166, 176a, 176b, 184 
bis 184c, 184k, 185 bis 189, 
192a, 201, 201a, 201b, 238 oder 
241 des Strafgesetzbuches, 

 b) des § 33 des Gesetzes betref-
fend das Urheberrecht an Wer-
ken der bildenden Künste und 
der Photographie oder 

 c) des § 42 des Bundesdaten-
schutzgesetzes und 

 3. die nicht gerechtfertigt ist. 

 (2) Diensteanbieter im Sinne dieses 
Gesetzes sind Anbieter von 

 1. Online-Plattformen im Sinne des Ar-
tikels 3 Buchstabe i der Verordnung 
(EU) 2022/2065, 

 2. Hosting-Diensten im Sinne des Arti-
kels 3 Buchstabe g Ziffer iii der Ver-
ordnung (EU) 2022/2065, die es ihren 
Nutzern ermöglichen, Websites im 
Internet zu veröffentlichen und zu-
gänglich zu machen (Web-Hosting-
Dienste), oder 
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 3. Hosting-Diensten im Sinne des Arti-
kels 3 Buchstabe g Ziffer iii der Ver-
ordnung (EU) 2022/2065, die es ihren 
Nutzern ermöglichen, Dateien im In-
ternet zu speichern, zu teilen und da-
rauf zuzugreifen (Cloud-Hosting-
Dienste). 

 (3) Internetzugangsdienste im 
Sinne dieses Gesetzes sind Dienste im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Nummer 2 
der Verordnung (EU) 2015/2120. 

 (4) Soziale Netzwerke im Sinne die-
ses Gesetzes sind Online-Plattformen im 
Sinne des Artikels 3 Buchstabe i der Ver-
ordnung (EU) 2022/2065, deren Haupt-
zweck oder wesentliche Funktion darin 
besteht, dass ihre Nutzer miteinander 
kommunizieren und interagieren, indem 
sie Inhalte mit anderen Nutzern teilen 
oder der Öffentlichkeit zugänglich ma-
chen. 

 (5) Inhaltemoderation im Sinne die-
ses Gesetzes ist die Moderation von In-
halten im Sinne des Artikels 3 Buchstabe 
t der Verordnung (EU) 2022/2065. 

 (6) Nutzer im Sinne dieses Geset-
zes ist, wer die Dienste eines Dienstean-
bieters nach Absatz 2 nutzt. 

 (7) Ein Nutzerkonto im Sinne dieses 
Gesetzes ist 

 1. ein Konto, das einem einzelnen Nut-
zer für den Zugang zu einem sozialen 
Netzwerk zugewiesen wird, oder  

 2. ein Unterkonto, das einem Konto 
(Nummer 1) untergeordnet ist und 
die selbstständige Veröffentlichung 
von Inhalten ermöglicht. 

 § 2  

 Auskunft über Daten 
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 (1) Diensteanbieter und Anbieter 
von Internetzugangsdiensten, deren 
Dienste zur Begehung einer Rechtsver-
letzung nach § 1 Absatz 1 genutzt wur-
den, dürfen Auskunft über die in Absatz 
2 genannten Daten erteilen, soweit dies 
zur Durchsetzung von zivilrechtlichen 
Ansprüchen wegen einer Rechtsverlet-
zung erforderlich ist. In diesem Umfang 
sind sie gegenüber dem von der Rechts-
verletzung Betroffenen zur Auskunft ver-
pflichtet. Für die Er-teilung der Auskunft 
ist eine vorherige richterliche Anordnung 
über die Zulässigkeit der Auskunftsertei-
lung auf Antrag des Betroffenen gegen-
über dem Gericht erforderlich. 

 (2) Die für das Auskunftsersuchen 
nach Absatz 1 Satz 1 erforderlichen Da-
ten umfassen 

 1. die folgenden Daten, die bei dem 
Diensteanbieter hinterlegt oder ge-
speichert sind: 

 a) die Personalien des Nutzers, wie 
den Namen, das Geburtsdatum, 
die Anschrift, die E-Mail-Adresse 
und die Telefonnummer, 

 b) die gespeicherte Internetproto-
koll-Adresse einschließlich der 
Portnummer, die bei der Rechts-
verletzung verwendet wurde, 
und den Zeitpunkt des Zugriffs 
auf den Dienst unter Angabe der 
zugrunde liegenden Zeitzone so-
wie 

 c) die gespeicherte Internetproto-
koll-Adresse einschließlich der 
Portnummer, die vor der Zustel-
lung der gerichtlichen Anord-
nung bei Nutzung des betreffen-
den Nutzerkontos zuletzt ver-
wendet wurde, und den Zeit-
punkt des letzten Zugriffs unter 
Angabe der zugrunde liegenden 
Zeitzone, 
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 2. die Personalien des Nutzers, die bei 
einem Anbieter eines Internetzu-
gangsdienstes hinterlegt sind, wie 
den Namen, das Geburtsdatum, die 
Anschrift, die E-Mail-Adresse und 
die Telefonnummer, und 

 3. eine Kopie des angegriffenen In-
halts. 

 (3) Der Antragsteller hat 

 1. die Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich ergibt, dass ein ihm 
unbekannter Nutzer ihm gegenüber 
eine Rechtsverletzung begangen 
hat, und 

 2. seine Absicht zu bekunden, gegen 
diesen Nutzer zivilrechtliche An-
sprüche geltend zu machen. 

 (4) Über die Auskunftspflicht des 
im Antrag benannten Diensteanbieters 
und des Anbieters eines Internetzu-
gangsdienstes sowie über die Zulässig-
keit der Auskunftserteilung durch die-
selben ist zusammen zu verhandeln und 
zu entscheiden. Sofern der Antrag nicht 
ausdrücklich auf die richterliche Anord-
nung über die Zulässigkeit der Aus-
kunftserteilung nach Absatz 1 Satz 1be-
schränkt ist, ist er dahingehend auszule-
gen, dass er zugleich den Antrag um-
fasst, über die Verpflichtung zur Aus-
kunftserteilung nach Absatz 1 Satz 2 zu 
entscheiden. 

. (5) Durch Absatz 1 wird das Grund-
recht des Fernmeldegeheimnisses (Arti-
kel 10 des Grundgesetzes) einge-
schränkt. 

 § 3  

 Beweissichernde Anordnungen 

 (1) Sobald ein Verfahren nach § 2 
gegen einen Diensteanbieter anhängig 
ist und zureichende tatsächliche An-
haltspunkte für eine Rechtsverletzung 
vorliegen, ordnet das zuständige Gericht 
gegenüber diesem unverzüglich an, dass 
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 1. die bei dem Diensteanbieter vorhan-
denen Daten nach § 2 Absatz 2 Num-
mer 1 über den Nutzer, der die mög-
liche Rechtsverletzung begangen 
hat, nicht gelöscht werden und  

 2. eine Kopie des angegriffenen Inhalts 
erstellt wird.  

 (2) Neben der Anordnung nach Ab-
satz 1 ordnet das Gericht außerdem an, 
dass ihm der Diensteanbieter die Daten 
des Nutzers und die Kopie des rechts-
verletzenden Inhalts unverzüglich in 
Textform übermittelt. Eine Mitteilung der 
nach Satz 1 vom Diensteanbieter erhal-
tenen Daten an den Antragsteller sowie 
eine Akteneinsicht des Antragstellers 
sind nicht statthaft, solange seinem An-
trag auf Auskunftserteilung nicht rechts-
kräftig stattgegeben worden ist. 

 (3) Nach Eingang der Daten nach 
Absatz 2 Satz 1 beim Gericht ordnet die-
ses gegenüber dem von dem Aus-
kunftsersuchen betroffenen Anbieter ei-
nes Internetzugangsdienstes zur Vorbe-
reitung der Auskunft nach § 2 Absatz 1 
unverzüglich an, 

 1. die übermittelten Daten nach § 2 Ab-
satz 2 Nummer 1 Buchstabe b und c 
dem Anschlussinhaber zuzuordnen 
und 

 2. die anhand dieser Zuordnung er-
langten Daten nach § 2 Absatz 2 
Nummer 2 bis zu einer Mitteilung 
nach Absatz 5 Satz 1 zu speichern. 

 (4) Daten nach § 2 Absatz 2 dürfen 
von dem Diensteanbieter und dem An-
bieter eines Internetzugangsdienstes, 
die vom Antrag auf Auskunftserteilung 
nach § 2 Absatz 1 betroffen sind, zur Er-
füllung der Pflichten aus den Anordnun-
gen nach Absatz 1 Nummer 1 und Ab-
satz 3 verarbeitet werden. Diese Daten 
dürfen zum Zweck der Strafverfolgung 
auch an die Strafverfolgungsbehörden 
übermittelt werden. Für andere Zwecke 
dürfen diese Daten nicht verwendet wer-
den. 
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 (5) Sobald das Auskunftsverfahren 
rechtskräftig abgeschlossen ist, teilt das 
Ausgangsgericht dies dem jeweiligen 
Diensteanbieter und dem jeweiligen An-
bieter des Internetzugangsdienstes mit. 
Wenn die Anbieter zur Auskunft ver-
pflichtet werden, haben sie die Daten 
und die Kopie des rechtsverletzenden 
Inhalts nach Erteilung der Auskunft irre-
versibel zu löschen oder die irreversible 
Löschung sicherzustellen. Wenn die An-
bieter nicht zur Auskunft verpflichtet 
werden, so haben sie die Daten und die 
Kopie des rechtsverletzenden Inhalts 
bereits nach der Mitteilung nach Satz 1 
irreversibel zu löschen oder die irrever-
sible Löschung sicherzustellen. Sons-
tige Befugnisse oder Pflichten, die Da-
ten zu speichern, bleiben unberührt. 

 (6) Durch die Absätze 1 bis 4 wird 
das Grundrecht des Fernmeldegeheim-
nisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) 
eingeschränkt. 

 § 4 

 Sperrung von Nutzerkonten in sozialen 
Netzwerken 

 (1) Begeht ein Nutzer in einem sozi-
alen Netzwerk eine Rechtsverletzung, die 
den Betroffenen in seinem Persönlich-
keitsrecht schwerwiegend beeinträch-
tigt, so kann der Betroffene von dem be-
troffenen Diensteanbieter verlangen, 
dass dieser alle dem Diensteanbieter be-
kannten Nutzerkonten des Nutzers für ei-
nen angemessenen Zeitraum sperrt, 
wenn dies erforderlich ist, um künftige 
Rechtsverletzungen zu verhindern. Nicht 
gesperrt werden diejenigen Nutzerkon-
ten, über die die Rechtsverletzung nicht 
begangen wurde, wenn nicht zu erwarten 
ist, dass während des nach Satz 1 festzu-
legenden Zeitraums über diese eine ent-
sprechende Rechtsverletzung begangen 
werden wird. 
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 (2) Ein Nutzerkonto ist gesperrt, 
wenn der Nutzer keine Inhalte veröffent-
lichen, kommentieren und teilen kann. 
Die passive Nutzung des Nutzerkontos 
im Lesemodus soll weiterhin möglich 
sein. Versucht der Nutzer innerhalb des 
nach Absatz 1 Satz 1 festzulegenden 
Zeitraums neue Nutzerkonten zu eröff-
nen und zu betreiben, hat der Dienstean-
bieter die Eröffnung und den Betrieb 
während dieses Zeitraums zu unterbin-
den, soweit ihm dies technisch und wirt-
schaftlich möglich und zumutbar ist. 

 (3) Die Sperrung des Nutzerkontos 
ist in der Regel erforderlich, wenn  

 3. der Nutzer innerhalb einer ihm ge-
setzten angemessenen Frist keine 
die Rechtsverletzung nach Absatz 1 
Satz 1 betreffende strafbewehrte Un-
terlassungserklärung abgibt oder 
diese verweigert, 

  4. der Nutzer gegen eine von ihm unter-
zeichnete strafbewehrte Unterlas-
sungserklärung, die die Rechtsver-
letzung nach Absatz 1 Satz 1 betrifft, 
verstoßen hat oder  

 5. andere als die in den Nummern 1 und 
2 genannten Anhaltspunkte eine wei-
tere Rechtsverletzung befürchten 
lassen. 

 Bei der Beurteilung der Erforderlichkeit 
einer Sperrung des Nutzerkontos ist 
auch zu berücksichtigen, ob das soziale 
Netzwerk eine mildere Form der Inhal-
temoderation anbietet, die geeignet 
wäre, weitere Rechtsverletzungen wirk-
sam zu verhindern.  
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 (4) Die Sperrung des Nutzerkontos 
nach Absatz 1 erfolgt nur auf gerichtliche 
Anordnung, die von dem von der Rechts-
verletzung Betroffenen zu beantragen 
ist. Das Gericht ordnet mit der Sperrung 
gleichzeitig die Entfernung der rechts-
verletzenden Inhalte an. Satz 1 steht der 
Sperrung eines Nutzerkontos durch den 
Diensteanbieter auf Verlangen des Be-
troffenen ohne richterliche Anordnung 
aufgrund vertraglicher Rechte des 
Diensteanbieters gegen den Inhaber des 
Nutzerkontos oder aufgrund einer Ver-
pflichtung aus Artikel 23 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2022/2065 nicht entge-
gen. 

 § 5 

 Gerichtliches Verfahren 

 (1) Für das gerichtliche Verfahren 
nach diesem Gesetz gelten die Vorschrif-
ten des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
entsprechend, soweit in diesem Gesetz 
nicht abweichend geregelt.  

 (2) Die betroffenen Anbieter sind als 
Beteiligte zu den Verfahren nach den §§ 
2 und 4 hinzuzuziehen.  

 (3) Soweit den Anbietern Doku-
mente formlos übermittelt werden sollen, 
kann dies durch E-Mail an die nach Arti-
kel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2022/2065 benannte zentrale Kontakt-
stelle der Anbieter erfolgen. 

 (4) Entscheidungen nach § 2 Absatz 
4 sowie § 4 Absatz 4 werden mit Rechts-
kraft wirksam.  

 (3) Gegen die erstinstanzliche En-
dentscheidung in Verfahren nach diesem 
Gesetz ist die Beschwerde statthaft. Die 
Beschwerde ist innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen einzulegen. 

 § 6 

 Beteiligung des Nutzers 
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 (1) Der Nutzer, dem eine Rechtsver-
letzung vorgeworfen wird, ist als Betei-
ligter zu den Verfahren nach den §§ 2 und 
4 hinzuziehen, sofern er dem Gericht be-
kannt ist. 

 (4) Ist der Nutzer dem Gericht nicht 
bekannt, so hat es den betroffenen 
Diensteanbieter zu verpflichten, den Nut-
zer unverzüglich über die Einleitung des 
Verfahrens mit folgendem Inhalt zu un-
terrichten: 

 1. Angabe des anhängigen Verfahrens 
auf Auskunftserteilung- oder Sper-
rung des Nutzerkontos, 

 2. Bezeichnung der angegriffenen In-
halte unter Angabe des jeweiligen 
Datums der Veröffentlichung, 

 3. Screenshots der angegriffenen In-
halte, 

 4. welche Anträge nach den §§ 2 und 4 
gestellt worden sind und 

 5. von dem Gericht gesetzte Frist zur 
Stellungnahme des Nutzers. 

 Der Diensteanbieter nach Satz 1 hat die 
Einreichung der Stellungnahme anonym 
oder unter einem Pseudonym zu ermög-
lichen. Der Nutzer ist auf seinen Antrag 
hin als Beteiligter an dem Verfahren im 
Verfahren hinzuziehen. Der Dienstean-
bieter hat dem Gericht zu versichern, 
dass die Unterrichtung des Nutzers er-
folgt ist. Er hat bei ihm eingegangene 
Stellungnahmen des Nutzers unverzüg-
lich an das Gericht weiterzuleiten. 

 (5) Die schriftliche Bekanntgabe 
des Beschlusses gemäß § 41 Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 Satz 4 des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit erfolgt unter 
Schwärzung der Personalien des Nut-
zers. 
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 § 7 

 Vertretung durch zivilgesellschaftliche 
Organisationen 

 In Verfahren nach diesem Gesetz 
können sich die Beteiligten auch durch 
zivilgesellschaftliche Organisationen als 
Bevollmächtigte vertreten lassen, wenn  

 1. es zu den satzungsmäßigen Aufga-
ben der zivilgesellschaftlichen Orga-
nisation gehört, Interessen von Inter-
netnutzern durch unentgeltliche Auf-
klärung und Beratung wahrzuneh-
men, 

 2. die Vertretung nicht im Zusammen-
hang mit einer entgeltlichen Tätigkeit 
steht und 

 3. die zivilgesellschaftliche Organisa-
tion durch eine Person mit Befähi-
gung zum Richteramt handelt.  

 § 8 

 Zuständigkeit; Verordnungsermächti-
gung 

 (1) Für Anträge, die nach diesem 
Gesetz gestellt werden, ist das Landge-
richt ausschließlich zuständig. Örtlich 
zuständig ist das Gericht, in dessen Be-
zirk der Antragsteller seinen Wohnsitz, 
seinen Sitz oder eine Niederlassung hat. 

 (2) § 348a der Zivilprozessordnung 
gilt entsprechend. 

 (3) Für Streitigkeiten über Ansprü-
che aus Rechtsverletzungen, für die zu-
vor ein Auskunftsverfahren nach § 2 
durchgeführt wurde, ist auch das Ge-
richt, welches über diesen Auskunftsan-
trag entschieden hat, sachlich und ört-
lich zuständig.. 
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 (4) Für Streitigkeiten über Ansprü-
che aus Rechtsverletzungen, die zuvor 
Gegenstand eines Verfahrens über die 
Sperrung eines Nutzerkontos nach § 4 
waren, ist auch das Gericht, welches 
über den Antrag auf Sperrung des Nut-
zerkontos entschieden hat, sachlich und 
örtlich zuständig.  

 (5) Die Landesregierungen werden 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
Anträge, die nach diesem Gesetz ge-
stellt werden, einem Landgericht für die 
Bezirke mehrerer Landgerichte zuzuwei-
sen. Die Landesregierungen können die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf die Landesjustizverwaltungen über-
tragen. 

 § 9 

 Inländischer Zustellungsbevollmächtig-
ter 

 (1) Diensteanbieter, die soziale 
Netzwerke betreiben, bei denen kein Mit-
gliedstaat der Europäischen Union Sitz-
land ist oder als Sitzland gilt, haben spä-
testens mit Anbieten des Dienstes im In-
land einen Zustellungsbevollmächtigten 
zu benennen und in ihrem Angebot in 
leicht erkennbarer und unmittelbar er-
reichbarer Weise auf ihn aufmerksam zu 
machen. 

 (2) An den Zustellungsbevollmäch-
tigten können Zustellungen in gerichtli-
chen Verfahren bewirkt werden wegen  

 1. Ansprüchen aus Rechtsverletzun-
gen oder  

 2. Ansprüchen aus der unbegründeten 
Annahme von Rechtsverletzungen, 
insbesondere in Fällen, in denen die 
Wiederherstellung entfernter oder 
gesperrter Inhalte oder die Entsper-
rung gesperrter Nutzerkonten be-
gehrt wird. 

 Satz 1 gilt auch für die Zustellung von 
Schriftstücken, die solche Verfahren 
einleiten oder vorbereiten, sowie zivil-
rechtliche Anspruchsschreiben. 
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 (3)  Ein Gericht kann gegenüber 
Diensteanbietern, die soziale Netzwerke 
betreiben, die ihren Sitz in einem Mit-
gliedsstaat der Europäischen Union ha-
ben, in Verfahren, die Ansprüche aus 
Rechtsverletzungen zum Gegenstand 
haben, anordnen, dass sie innerhalb ei-
ner angemessenen Frist für ein anhängi-
ges Gerichtsverfahren einen Zustel-
lungsbevollmächtigten im Inland benen-
nen.  

 § 10 

 Bußgeldvorschriften 

 (1) Ordnungswidrig handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 9 
Absatz 1 einen Zustellungsbevollmäch-
tigten nicht oder nicht rechtzeitig be-
nennt. 

 (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu fünfhunderttau-
send Euro geahndet werden. § 30 Absatz 
2 Satz 3 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist anzuwenden. 

 (3) Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten ist das 
Bundesamt für Justiz.  

 § 11  

 Übergangsvorschrift 

 Die Zuständigkeit des Bundesamts 
für Justiz nach der bis … [einsetzen: Da-
tum des Tages vor dem Inkrafttreten 
nach Artikel 14 dieses Gesetzes] gelten-
den Fassung des Netzwerkdurchset-
zungsgesetzes vom 1. September 2017 
(BGBl. I S. 3352), das zuletzt durch Arti-
kel 12 des Gesetzes vom … [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle die-
ses Gesetzes] geändert worden ist, für 
Bußgeldverfahren bleibt bis zum Ab-
schluss der Verfahren bestehen.  
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Strafgesetzbuch Strafgesetzbuch 

( - StGB) 
vom: 15.05.1871 - zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 9.1.2026 I 

Nr. 3 

( - StGB) 
vom: 15.05.1871 - zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 9.1.2026 I 

Nr. 3 

§ 127 § 127 

Betreiben krimineller Handelsplattfor-
men im Internet 

Betreiben krimineller Handelsplattfor-
men im Internet 

(1) Wer eine Handelsplattform im In-
ternet betreibt, deren Zweck darauf ausge-
richtet ist, die Begehung von rechtswidrigen 
Taten zu ermöglichen oder zu fördern, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht 
in anderen Vorschriften mit schwererer 
Strafe bedroht ist. Rechtswidrige Taten im 
Sinne des Satzes 1 sind  

(1) Wer eine Handelsplattform im In-
ternet betreibt, deren Zweck darauf ausge-
richtet ist, die Begehung von rechtswidrigen 
Taten zu ermöglichen oder zu fördern, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht 
in anderen Vorschriften mit schwererer 
Strafe bedroht ist. Rechtswidrige Taten im 
Sinne des Satzes 1 sind  

1. Verbrechen, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Vergehen nach  2. Vergehen nach  

a) den §§ 86, 86a, 91, 130, 147 und 
148 Absatz 1 Nummer 3, den §§ 
149, 152a und 176a Absatz 2, § 
176b Absatz 2, § 180 Absatz 2, § 
184b Absatz 1, § 184c Absatz 1, § 
184l Absatz 1 und 3, den §§ 202a, 
202b, 202c, 202d, 232 und 232a 
Absatz 1, 2, 5 und 6, nach § 232b 
Absatz 1, 2 und 4 in Verbindung 
mit § 232a Absatz 5, nach den §§ 
233, 233a, 236, 259 und 260, 
nach § 261 Absatz 1 und 2 unter 
den in § 261 Absatz 5 Satz 2 ge-
nannten Voraussetzungen sowie 
nach den §§ 263, 263a, 267, 269, 
275, 276, 303a und 303b, 

a) den §§ 86, 86a, 91, 130, 147 und 
148 Absatz 1 Nummer 3, den §§ 
149, 152a und 176a Absatz 2, § 
176b Absatz 2, § 180 Absatz 2, § 
184b Absatz 1, § 184c Absatz 1, § 
184l Absatz 1 und 3, den §§ 202a, 
202b, 202c, 202d, 202e, 232 und 
232a Absatz 1, 2, 5 und 6, nach § 
232b Absatz 1, 2 und 4 in Verbin-
dung mit § 232a Absatz 5, nach 
den §§ 233, 233a, 236, 259 und 
260, nach § 261 Absatz 1 und 2 
unter den in § 261 Absatz 5 Satz 2 
genannten Voraussetzungen so-
wie nach den §§ 263, 263a, 267, 
269, 275, 276, 303a und 303b, 

b) § 4 Absatz 1 bis 3 des Anti-Do-
ping-Gesetzes, 

b) u n v e r ä n d e r t  
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c) § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 
auch in Verbindung mit Absatz 6, 
sowie Absatz 2 und 3 des Betäu-
bungsmittelgesetzes, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) § 19 Absatz 1 bis 3 des Grund-
stoffüberwachungsgesetzes, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) § 4 Absatz 1 und 2 des Neue-
psychoaktive-Stoffe-Gesetzes, 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) § 95 Absatz 1 bis 3 des Arzneimit-
telgesetzes, 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) § 52 Absatz 1 Nummer 1 und 2 
Buchstabe b und c, Absatz 2 und 
3 Nummer 1 und 7 sowie Absatz 5 
und 6 des Waffengesetzes, 

g) u n v e r ä n d e r t  

h) § 40 Absatz 1 bis 3 des Spreng-
stoffgesetzes, 

h) u n v e r ä n d e r t  

i) § 13 des Ausgangsstoffgesetzes, i) u n v e r ä n d e r t  

j) § 83 Absatz 1 Nummer 4 und 5 
sowie Absatz 4 des Kulturgut-
schutzgesetzes, 

j) u n v e r ä n d e r t  

k) den §§ 143, 143a und 144 des 
Markengesetzes sowie 

k) u n v e r ä n d e r t  

l) den §§ 51 und 65 des Designge-
setzes. 

l) u n v e r ä n d e r t  

(2) Handelsplattform im Internet im 
Sinne dieser Vorschrift ist jede virtuelle Inf-
rastruktur im frei zugänglichen wie im durch 
technische Vorkehrungen zugangsbe-
schränkten Bereich des Internets, die Gele-
genheit bietet, Menschen, Waren, Dienst-
leistungen oder Inhalte (§ 11 Absatz 3) an-
zubieten oder auszutauschen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 
im Fall des Absatzes 1 gewerbsmäßig oder 
als Mitglied einer Bande handelt, die sich 
zur fortgesetzten Begehung solcher Taten 
verbunden hat. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer bei 
der Begehung einer Tat nach Absatz 1 be-
absichtigt oder weiß, dass die Handelsplatt-
form im Internet den Zweck hat, Verbre-
chen zu ermöglichen oder zu fördern. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 184b § 184b 

Verbreitung, Erwerb und Besitz kinder-
pornographischer Inhalte 

Verbreitung, Erwerb und Besitz kinder-
pornographischer Inhalte 

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer  

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer  

1. einen kinderpornographischen Inhalt 
verbreitet oder der Öffentlichkeit zu-
gänglich macht; kinderpornographisch 
ist ein pornographischer Inhalt (§ 11 
Absatz 3), wenn er zum Gegenstand 
hat:  

1. u n v e r ä n d e r t  

a) sexuelle Handlungen von, an oder 
vor einer Person unter vierzehn 
Jahren (Kind), 

 

b) die Wiedergabe eines ganz oder 
teilweise unbekleideten Kindes in 
aufreizend geschlechtsbetonter 
Körperhaltung oder 

 

c) die sexuell aufreizende Wieder-
gabe der unbekleideten Genitalien 
oder des unbekleideten Gesäßes 
eines Kindes, 

 

2. es unternimmt, einer anderen Person 
einen kinderpornographischen Inhalt, 
der ein tatsächliches oder wirklichkeits-
nahes Geschehen wiedergibt, zugäng-
lich zu machen oder den Besitz daran 
zu verschaffen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. einen kinderpornographischen Inhalt, 
der ein tatsächliches Geschehen wie-
dergibt, herstellt oder 

3. einen kinderpornographischen Inhalt, 
der ein tatsächliches oder wirklich-
keitsnahes Geschehen wiedergibt, 
herstellt oder 
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4. einen kinderpornographischen Inhalt 
herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, 
anbietet, bewirbt oder es unternimmt, 
diesen ein- oder auszuführen, um ihn 
im Sinne der Nummer 1 oder der Num-
mer 2 zu verwenden oder einer ande-
ren Person eine solche Verwendung 
zu ermöglichen, soweit die Tat nicht 
nach Nummer 3 mit Strafe bedroht ist. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Gibt der kinderpornographische Inhalt in 
den Fällen von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 4 kein tatsächliches oder wirklichkeits-
nahes Geschehen wieder, so ist auf Frei-
heitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren zu erkennen. 

Gibt der kinderpornographische Inhalt in 
den Fällen von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 4 kein tatsächliches oder wirklichkeits-
nahes Geschehen wieder, so ist auf Frei-
heitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren zu erkennen. 

(2) Handelt der Täter in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 1 gewerbsmäßig oder 
als Mitglied einer Bande, die sich zur fort-
gesetzten Begehung solcher Taten verbun-
den hat, und gibt der Inhalt in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 
ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes 
Geschehen wieder, so ist auf Freiheits-
strafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Wer es unternimmt, einen kinder-
pornographischen Inhalt, der ein tatsächli-
ches oder wirklichkeitsnahes Geschehen 
wiedergibt, abzurufen oder sich den Besitz 
an einem solchen Inhalt zu verschaffen 
oder wer einen solchen Inhalt besitzt, wird 
mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren bestraft. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Versuch ist in den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 sowie 
in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 in Ver-
bindung mit Satz 1 Nummer 1 strafbar. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
Absatz 3 gelten nicht für Handlungen, die 
ausschließlich der rechtmäßigen Erfüllung 
von Folgendem dienen:  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. staatlichen Aufgaben,  

2. Aufgaben, die sich aus Vereinbarun-
gen mit einer zuständigen staatlichen 
Stelle ergeben, oder 

 

3. dienstlichen oder beruflichen Pflichten.  
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(6) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 
4 und Satz 2 gilt nicht für dienstliche Hand-
lungen im Rahmen von strafrechtlichen Er-
mittlungsverfahren, wenn  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. die Handlung sich auf einen kinderpor-
nographischen Inhalt bezieht, der kein 
tatsächliches Geschehen wiedergibt 
und auch nicht unter Verwendung ei-
ner Bildaufnahme eines Kindes oder 
Jugendlichen hergestellt worden ist, 
und 

 

2. die Aufklärung des Sachverhalts auf 
andere Weise aussichtslos oder we-
sentlich erschwert wäre. 

 

(7) Gegenstände, auf die sich eine 
Straftat nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
oder 3 oder Absatz 3 bezieht, werden ein-
gezogen. § 74a ist anzuwenden. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

§ 184c § 184c 

Verbreitung, Erwerb und Besitz jugend-
pornographischer Inhalte 

Verbreitung, Erwerb und Besitz jugend-
pornographischer Inhalte 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

1. einen jugendpornographischen Inhalt 
verbreitet oder der Öffentlichkeit zu-
gänglich macht; jugendpornographisch 
ist ein pornographischer Inhalt (§ 11 
Absatz 3), wenn er zum Gegenstand 
hat:  

1. u n v e r ä n d e r t  

a) sexuelle Handlungen von, an oder 
vor einer vierzehn, aber noch nicht 
achtzehn Jahre alten Person, 

 

b) die Wiedergabe einer ganz oder 
teilweise unbekleideten vierzehn, 
aber noch nicht achtzehn Jahre al-
ten Person in aufreizend ge-
schlechtsbetonter Körperhaltung 
oder 
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c) die sexuell aufreizende Wieder-
gabe der unbekleideten Genitalien 
oder des unbekleideten Gesäßes 
einer vierzehn, aber noch nicht 
achtzehn Jahre alten Person, 

 

2. es unternimmt, einer anderen Person 
einen jugendpornographischen Inhalt, 
der ein tatsächliches oder wirklichkeits-
nahes Geschehen wiedergibt, zugäng-
lich zu machen oder den Besitz daran 
zu verschaffen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. einen jugendpornographischen Inhalt, 
der ein tatsächliches Geschehen wie-
dergibt, herstellt oder 

3. einen jugendpornographischen Inhalt, 
der ein tatsächliches oder wirklich-
keitsnahes Geschehen wiedergibt, 
herstellt oder 

4. einen jugendpornographischen Inhalt 
herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, 
anbietet, bewirbt oder es unternimmt, 
diesen ein- oder auszuführen, um ihn 
im Sinne der Nummer 1 oder 2 zu ver-
wenden oder einer anderen Person 
eine solche Verwendung zu ermögli-
chen, soweit die Tat nicht nach Num-
mer 3 mit Strafe bedroht ist. 

4. u n v e r ä n d e r t  

(2) Handelt der Täter in den Fällen 
des Absatzes 1 gewerbsmäßig oder als 
Mitglied einer Bande, die sich zur fortge-
setzten Begehung solcher Taten verbun-
den hat, und gibt der Inhalt in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 1, 2 und 4 ein tat-
sächliches oder wirklichkeitsnahes Gesche-
hen wieder, so ist auf Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu fünf Jahren zu erken-
nen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Wer es unternimmt, einen jugend-
pornographischen Inhalt, der ein tatsächli-
ches Geschehen wiedergibt, abzurufen 
oder sich den Besitz an einem solchen In-
halt zu verschaffen, oder wer einen solchen 
Inhalt besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Absatz 1 Nummer 3, auch in Ver-
bindung mit Absatz 5, und Absatz 3 sind 
nicht anzuwenden auf Handlungen von 
Personen in Bezug auf einen solchen ju-
gendpornographischen Inhalt, den sie aus-
schließlich zum persönlichen Gebrauch mit 
Einwilligung der dargestellten Personen 
hergestellt haben. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der Versuch ist strafbar; dies gilt 
nicht für Taten nach Absatz 1 Nummer 2 
und 4 sowie Absatz 3. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) § 184b Absatz 5 bis 7 gilt entspre-
chend. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 184k § 184k 

Verletzung des Intimbereichs durch 
Bildaufnahmen 

Verletzung der Intimsphäre durch Bild-
aufnahmen 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
unbefugt eine Bildaufnahme herstellt 
oder einer dritten Person zugänglich 
macht, die  

1. absichtlich oder wissentlich von den 
Genitalien, dem Gesäß, der weiblichen 
Brust oder der diese Körperteile bede-
ckenden Unterwäsche einer anderen 
Person unbefugt eine Bildaufnahme 
herstellt oder überträgt, soweit diese 
Bereiche gegen Anblick geschützt 
sind, 

1. eine sexuelle Handlung einer ande-
ren Person abbildet, 

2. eine durch eine Tat nach Nummer 1 
hergestellte Bildaufnahme gebraucht 
oder einer dritten Person zugänglich 
macht oder 

2. die unbekleideten Genitalien, das 
unbekleidete Gesäß oder die unbe-
kleidete weibliche Brust einer ande-
ren Person abbildet, 

3. eine befugt hergestellte Bildaufnahme 
der in der Nummer 1 bezeichneten Art 
wissentlich unbefugt einer dritten Per-
son zugänglich macht. 

3. in sexuell bestimmter Weise die be-
kleideten Genitalien, das bekleidete 
Gesäß oder die bekleidete weibliche 
Brust einer anderen Person abbildet, 
oder 
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 4. mittels eines Computerprogramms 
so verändert, umgestaltet oder mit 
weiteren Inhalten verbunden wurde, 
dass der Anschein erweckt wird, 
dass sexuelle Handlungen oder die 
unbekleideten Genitalien, das unbe-
kleidete Gesäß oder die unbeklei-
dete weibliche Brust einer anderen 
Person abgebildet seien. 

 (2) Ebenso wird bestraft, wer eine 
Bildaufnahme, die die Nacktheit einer 
anderen Person unter achtzehn Jahren 
zum Gegenstand hat, 

 1. herstellt oder anbietet, um sie einer 
dritten Person gegen Entgelt zu ver-
schaffen, oder 

 2. sich oder einer dritten Person gegen 
Entgelt verschafft. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag ver-
folgt, es sei denn, dass die Strafverfol-
gungsbehörde wegen des besonderen öf-
fentlichen Interesses an der Strafverfolgung 
ein Einschreiten von Amts wegen für gebo-
ten hält. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(3) Absatz 1 gilt nicht für Handlungen, 
die in Wahrnehmung überwiegender be-
rechtigter Interessen erfolgen, namentlich 
der Kunst oder der Wissenschaft, der For-
schung oder der Lehre, der Berichterstat-
tung über Vorgänge des Zeitgeschehens 
oder der Geschichte oder ähnlichen Zwe-
cken dienen. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht 
für Handlungen, die in Wahrnehmung über-
wiegender berechtigter Interessen erfolgen, 
namentlich der Kunst oder der Wissen-
schaft, der Forschung oder der Lehre, der 
Berichterstattung über Vorgänge des Zeit-
geschehens oder der Geschichte oder ähn-
lichen Zwecken dienen. 

(4) Die Bildträger sowie Bildaufnah-
megeräte oder andere technische Mittel, 
die der Täter oder Teilnehmer verwendet 
hat, können eingezogen werden. § 74a ist 
anzuwenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 201a § 201a 

Verletzung des höchstpersönlichen Le-
bensbereichs und von Persönlichkeits-

rechten durch Bildaufnahmen 

Verletzung des höchstpersönlichen Le-
bensbereichs und von Persönlichkeits-

rechten durch Bildaufnahmen 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

(1) u n v e r ä n d e r t  
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1. von einer anderen Person, die sich in 
einer Wohnung oder einem gegen Ein-
blick besonders geschützten Raum be-
findet, unbefugt eine Bildaufnahme 
herstellt oder überträgt und dadurch 
den höchstpersönlichen Lebensbereich 
der abgebildeten Person verletzt, 

 

2. eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit 
einer anderen Person zur Schau stellt, 
unbefugt herstellt oder überträgt und 
dadurch den höchstpersönlichen Le-
bensbereich der abgebildeten Person 
verletzt, 

 

3. eine Bildaufnahme, die in grob anstößi-
ger Weise eine verstorbene Person zur 
Schau stellt, unbefugt herstellt oder 
überträgt, 

 

4. eine durch eine Tat nach den Num-
mern 1 bis 3 hergestellte Bildaufnahme 
gebraucht oder einer dritten Person zu-
gänglich macht oder 

 

5. eine befugt hergestellte Bildaufnahme 
der in den Nummern 1 bis 3 bezeich-
neten Art wissentlich unbefugt einer 
dritten Person zugänglich macht und in 
den Fällen der Nummern 1 und 2 
dadurch den höchstpersönlichen Le-
bensbereich der abgebildeten Person 
verletzt. 

 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt 
von einer anderen Person eine Bildauf-
nahme, die geeignet ist, dem Ansehen der 
abgebildeten Person erheblich zu schaden, 
einer dritten Person zugänglich macht. Dies 
gilt unter den gleichen Voraussetzungen 
auch für eine Bildaufnahme von einer ver-
storbenen Person. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
eine Bildaufnahme, die die Nacktheit einer 
anderen Person unter achtzehn Jahren 
zum Gegenstand hat,  

(3) Absatz 1 Nummer 2 und 3, auch 
in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 4 
oder 5, sowie Absatz 2 gelten nicht für 
Handlungen, die in Wahrnehmung über-
wiegender berechtigter Interessen erfol-
gen, namentlich der Kunst oder der Wis-
senschaft, der Forschung oder der 
Lehre, der Berichterstattung über Vor-
gänge des Zeitgeschehens oder der Ge-
schichte oder ähnlichen Zwecken die-
nen.  
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1. herstellt oder anbietet, um sie einer 
dritten Person gegen Entgelt zu ver-
schaffen, oder 

entfällt 

2. sich oder einer dritten Person gegen 
Entgelt verschafft. 

entfällt 

(4) Absatz 1 Nummer 2 und 3, auch in 
Verbindung mit Absatz 1 Nummer 4 oder 5, 
Absatz 2 und 3 gelten nicht für Handlun-
gen, die in Wahrnehmung überwiegender 
berechtigter Interessen erfolgen, nament-
lich der Kunst oder der Wissenschaft, der 
Forschung oder der Lehre, der Berichter-
stattung über Vorgänge des Zeitgesche-
hens oder der Geschichte oder ähnlichen 
Zwecken dienen. 

entfällt 

(5) Die Bildträger sowie Bildaufnah-
megeräte oder andere technische Mittel, 
die der Täter oder Teilnehmer verwendet 
hat, können eingezogen werden. § 74a ist 
anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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 § 201b 

 

Verletzung von Persönlichkeitsrechten 
durch täuschende Inhalte 

 

(1) Wer einer dritten Person einen 
mittels eines Computerprogramms er-
stellten oder veränderten Inhalt (§ 11 
Absatz 3), der den Anschein erweckt, 
ein tatsächliches Geschehen in Bezug 
auf eine andere Person wiederzugeben, 
und der geeignet ist, dem Ansehen die-
ser Person erheblich zu schaden, unbe-
fugt zugänglich macht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in 
anderen Vorschriften mit schwererer 
Strafe bedroht ist. Dies gilt auch dann, 
wenn sich die Tat nach Satz 1 auf eine 
verstorbene Person bezieht. 

 

(2) § 201a Absatz 3 und 4 gilt ent-
sprechend. 

 § 202e 

 

Unbefugte Überwachung mittels Infor-
mations- oder Kommunikationstechnik 

 

Wer den Aufenthaltsort oder die Tä-
tigkeit einer anderen Person wiederholt 
oder ständig mittels Informations- oder 
Kommunikationstechnik unbefugt über-
wacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Satz 1 ist nur anzuwenden, wenn die 
Handlung wahrscheinlich dazu führt, 
dass dieser Person schwerer Schaden 
zugefügt wird. 

§ 205 § 205 

Strafantrag Strafantrag 
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(1) In den Fällen des § 201 Abs. 1 
und 2 und der §§ 202, 203 und 204 wird 
die Tat nur auf Antrag verfolgt. Dies gilt 
auch in den Fällen der §§ 201a, 202a, 
202b und 202d, es sei denn, dass die 
Strafverfolgungsbehörde wegen des be-
sonderen öffentlichen Interesses an der 
Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts 
wegen für geboten hält. 

(1) In den Fällen des § 201 Absatz 1 
und 2 sowie der §§ 202, 203 und 204 wird 
die Tat nur auf Antrag verfolgt. Dies gilt 
auch in den Fällen der §§ 201a, 201b, 
202a, 202b, 202d und 202e, es sei denn, 
dass die Strafverfolgungsbehörde wegen 
des besonderen öffentlichen Interesses an 
der Strafverfolgung ein Einschreiten von 
Amts wegen für geboten hält. 

(2) Stirbt der Verletzte, so geht das 
Antragsrecht nach § 77 Abs. 2 auf die An-
gehörigen über; dies gilt nicht in den Fällen 
der §§ 202a, 202b und 202d. Gehört das 
Geheimnis nicht zum persönlichen Lebens-
bereich des Verletzten, so geht das An-
tragsrecht bei Straftaten nach den §§ 203 
und 204 auf die Erben über. Offenbart oder 
verwertet der Täter in den Fällen der §§ 
203 und 204 das Geheimnis nach dem Tod 
des Betroffenen, so gelten die Sätze 1 und 
2 sinngemäß. In den Fällen des § 201a Ab-
satz 1 Nummer 3 und Absatz 2 Satz 2 steht 
das Antragsrecht den in § 77 Absatz 2 be-
zeichneten Angehörigen zu. 

(2) Stirbt der Verletzte, so geht das 
Antragsrecht nach § 77 Abs. 2 auf die An-
gehörigen über; dies gilt nicht in den Fällen 
der §§ 202a, 202b und 202d. Gehört das 
Geheimnis nicht zum persönlichen Lebens-
bereich des Verletzten, so geht das An-
tragsrecht bei Straftaten nach den §§ 203 
und 204 auf die Erben über. Offenbart oder 
verwertet der Täter in den Fällen der §§ 
203 und 204 das Geheimnis nach dem Tod 
des Betroffenen, so gelten die Sätze 1 und 
2 sinngemäß. In den Fällen des § 201a Ab-
satz 1 Nummer 3 und Absatz 2 Satz 2 so-
wie des § 201b Absatz 1 Satz 2 steht das 
Antragsrecht den in § 77 Absatz 2 bezeich-
neten Angehörigen zu. 
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Gesetz über den Datenschutz 
und den Schutz der Pri-

vatsphäre in der Telekommuni-
kation und bei digitalen Diens-

ten 

Gesetz über den Datenschutz 
und den Schutz der Pri-

vatsphäre in der Telekommuni-
kation und bei digitalen Diens-

ten 

(Telekommunikation-Digitale-
Dienste-Datenschutz-Gesetz - 

TDDDG) 
vom: 23.06.2021 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 10 G v. 9.1.2026 

I Nr. 7 

(Telekommunikation-Digitale-
Dienste-Datenschutz-Gesetz - 

TDDDG) 
vom: 23.06.2021 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 10 G v. 9.1.2026 

I Nr. 7 

§ 21 § 21 

Bestandsdaten Bestandsdaten 

(1) Auf Anordnung der zuständigen 
Stellen dürfen Anbieter von digitalen Diens-
ten im Einzelfall Auskunft über Bestands-
daten erteilen, soweit dies zur Durchset-
zung der Rechte am geistigen Eigentum er-
forderlich ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Anbieter von digitalen Diens-
ten darf darüber hinaus im Einzelfall Aus-
kunft über bei ihm vorhandene Bestands-
daten erteilen, soweit dies zur Durchset-
zung zivilrechtlicher Ansprüche wegen der 
Verletzung absolut geschützter Rechte auf-
grund rechtswidriger audiovisueller Inhalte 
oder aufgrund von Inhalten, die den Tatbe-
stand der §§ 86, 86a, 89a, 91, 100a, 111, 
126, 129 bis 129b, 130, 131, 140, 166, 
184b, 185 bis 187, 189, 201a, 241 oder 
269 des Strafgesetzbuches erfüllen und 
nicht gerechtfertigt sind, erforderlich ist. In 
diesem Umfang ist er gegenüber dem Ver-
letzten zur Auskunft verpflichtet. 

entfällt 
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(3) Für die Erteilung der Auskunft 
nach Absatz 2 ist eine vorherige gerichtli-
che Anordnung über die Zulässigkeit der 
Auskunftserteilung erforderlich, die vom 
Verletzten zu beantragen ist. Das Gericht 
entscheidet zugleich über die Verpflichtung 
zur Auskunftserteilung, sofern der Antrag 
nicht ausdrücklich auf die Anordnung der 
Zulässigkeit der Auskunftserteilung be-
schränkt ist. Für den Erlass dieser Anord-
nung ist das Landgericht ohne Rücksicht 
auf den Streitwert zuständig. Örtlich zu-
ständig ist das Gericht, in dessen Bezirk 
der Verletzte seinen Wohnsitz, seinen Sitz 
oder eine Niederlassung hat. Die Entschei-
dung trifft die Zivilkammer. Für das Verfah-
ren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit entsprechend. Die Kosten der 
richterlichen Anordnung trägt der Verletzte. 
Gegen die Entscheidung des Landgerichts 
ist die Beschwerde statthaft. 

entfällt 

(4) Der Anbieter von digitalen Diens-
ten ist als Beteiligter zu dem Verfahren 
nach Absatz 3 hinzuzuziehen. Er darf den 
Nutzer über die Einleitung des Verfahrens 
unterrichten. 

entfällt 
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Strafprozeßordnung Strafprozeßordnung 

( - StPO) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-
dert durch Art. 5 G v. 8.12.2025 

I Nr. 318 
Änderung durch Art. 3 G v. 

11.1.2026 I Nr. 9 

( - StPO) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-
dert durch Art. 5 G v. 8.12.2025 

I Nr. 318 
Änderung durch Art. 3 G v. 

11.1.2026 I Nr. 9 

§ 374 § 374 

Zulässigkeit; Privatklageberechtigte Zulässigkeit; Privatklageberechtigte 

(1) Im Wege der Privatklage können 
vom Verletzten verfolgt werden, ohne daß 
es einer vorgängigen Anrufung der Staats-
anwaltschaft bedarf,  

(1) Im Wege der Privatklage können 
vom Verletzten verfolgt werden, ohne daß 
es einer vorgängigen Anrufung der Staats-
anwaltschaft bedarf,  

1. ein Hausfriedensbruch (§ 123 des 
Strafgesetzbuches), 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine Beleidigung (§§ 185 bis 189 des 
Strafgesetzbuches), wenn sie nicht ge-
gen eine der in § 194 Abs. 4 des Straf-
gesetzbuches genannten politischen 
Körperschaften gerichtet ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  

2a. eine Verletzung des höchstpersönli-
chen Lebensbereichs und von Persön-
lichkeitsrechten durch Bildaufnahmen 
(§ 201a Absatz 1 und 2 des Strafge-
setzbuches), 

2a. eine Verletzung der Intimsphäre 
durch Bildaufnahmen (§ 184k Ab-
satz 1 des Strafgesetzbuches) oder 
eine Verletzung des höchstpersönli-
chen Lebensbereichs und von Persön-
lichkeitsrechten durch Bildaufnahmen 
(§ 201a Absatz 1 und 2 des Strafge-
setzbuches), 

 2b.  eine Verletzung von Persönlich-
keitsrechten durch täuschende In-
halte (§ 201b des Strafgesetzbu-
ches), 

3. eine Verletzung des Briefgeheimnisses 
(§ 202 des Strafgesetzbuches), 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. eine Körperverletzung (§§ 223 und 229 
des Strafgesetzbuches), 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. eine Nötigung (§ 240 Absatz 1 bis 3 
des Strafgesetzbuches) oder eine Be-
drohung (§ 241 Absatz 1 bis 3 des 
Strafgesetzbuches), 

5. u n v e r ä n d e r t  

5a. eine Bestechlichkeit oder Bestechung 
im geschäftlichen Verkehr (§ 299 des 
Strafgesetzbuches), 

5a. u n v e r ä n d e r t  

6. eine Sachbeschädigung (§ 303 des 
Strafgesetzbuches), 

6. u n v e r ä n d e r t  

6a. eine Straftat nach § 323a des Strafge-
setzbuches, wenn die im Rausch be-
gangene Tat ein in den Nummern 1 bis 
6 genanntes Vergehen ist, 

6a. u n v e r ä n d e r t  

7. eine Straftat nach § 16 des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb und 
§ 23 des Gesetzes zum Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. eine Straftat nach § 142 Abs. 1 des 
Patentgesetzes, § 25 Abs. 1 des Ge-
brauchsmustergesetzes, § 10 Abs. 1 
des Halbleiterschutzgesetzes, § 39 
Abs. 1 des Sortenschutzgesetzes, § 
143 Abs. 1 und § 144 Absatz 1 des 
Markengesetzes, § 51 Abs. 1 und § 65 
Abs. 1 des Designgesetzes, den §§ 
106 bis 108 sowie § 108b Abs. 1 und 2 
des Urheberrechtsgesetzes und § 33 
des Gesetzes betreffend das Urheber-
recht an Werken der bildenden Künste 
und der Photographie. 

8. u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Privatklage kann auch erhe-
ben, wer neben dem Verletzten oder an 
seiner Stelle berechtigt ist, Strafantrag zu 
stellen. Die in § 77 Abs. 2 des Strafgesetz-
buches genannten Personen können die 
Privatklage auch dann erheben, wenn der 
vor ihnen Berechtigte den Strafantrag ge-
stellt hat. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Hat der Verletzte einen gesetzli-
chen Vertreter, so wird die Befugnis zur Er-
hebung der Privatklage durch diesen und, 
wenn Körperschaften, Gesellschaften und 
andere Personenvereine, die als solche in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten klagen 
können, die Verletzten sind, durch diesel-
ben Personen wahrgenommen, durch die 
sie in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ver-
treten werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz über das Zentralregister 
und das Erziehungsregister 

Gesetz über das Zentralregister 
und das Erziehungsregister 

(Bundeszentralregistergesetz - 
BZRG) 

vom: 18.03.1971 - zuletzt geän-
dert durch Art. 5 G v. 19.7.2024 

I Nr. 245 

(Bundeszentralregistergesetz - 
BZRG) 

vom: 18.03.1971 - zuletzt geän-
dert durch Art. 5 G v. 19.7.2024 

I Nr. 245 

§ 32 § 32 

Inhalt des Führungszeugnisses Inhalt des Führungszeugnisses 

(1) In das Führungszeugnis werden 
die in den §§ 4 bis 16 bezeichneten Eintra-
gungen aufgenommen. Soweit in Absatz 2 
Nr. 3 bis 9 hiervon Ausnahmen zugelassen 
werden, gelten diese nicht bei Verurteilun-
gen wegen einer Straftat nach den §§ 174 
bis 180 oder 182 des Strafgesetzbuches. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Nicht aufgenommen werden  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Verwarnung mit Strafvorbehalt 
nach § 59 des Strafgesetzbuchs, 

 

2. der Schuldspruch nach § 27 des Ju-
gendgerichtsgesetzes, 

 

3. Verurteilungen, durch die auf Jugend-
strafe von nicht mehr als zwei Jahren 
erkannt worden ist, wenn die Vollstre-
ckung der Strafe oder eines Strafrestes 
gerichtlich oder im Gnadenweg zur Be-
währung ausgesetzt oder nach § 35 
des Betäubungsmittelgesetzes – auch 
in Verbindung mit § 39 des Kon-
sumcannabisgesetzes oder § 30 des 
Medizinal-Cannabisgesetzes – zurück-
gestellt und diese Entscheidung nicht 
widerrufen worden ist, 

 

4. Verurteilungen, durch die auf Jugend-
strafe erkannt worden ist, wenn der 
Strafmakel gerichtlich oder im Gnaden-
weg als beseitigt erklärt und die Besei-
tigung nicht widerrufen worden ist, 
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5. Verurteilungen, durch die auf  

a) Geldstrafe von nicht mehr als 
neunzig Tagessätzen, 

 

b) Freiheitsstrafe oder Strafarrest von 
nicht mehr als drei Monaten 

 

erkannt worden ist, wenn im Register 
keine weitere Strafe eingetragen ist, 

 

6. Verurteilungen, durch die auf Freiheits-
strafe von nicht mehr als zwei Jahren 
erkannt worden ist, wenn die Vollstre-
ckung der Strafe oder eines Strafrestes 

 

a) nach § 35 oder § 36 des Betäu-
bungsmittelgesetzes – auch in 
Verbindung mit § 39 des Kon-
sumcannabisgesetzes oder § 30 
des Medizinal-Cannabisgesetzes 
– zurückgestellt oder zur Bewäh-
rung ausgesetzt oder 

 

b) nach § 56 oder § 57 des Strafge-
setzbuchs zur Bewährung ausge-
setzt worden ist und sich aus dem 
Register ergibt, daß der Verurteilte 
die Tat oder bei Gesamtstrafen 
alle oder den ihrer Bedeutung 
nach überwiegenden Teil der Ta-
ten auf Grund einer Betäubungs-
mittelabhängigkeit begangen hat, 

 

diese Entscheidungen nicht widerrufen 
worden sind und im Register keine 
weitere Strafe eingetragen ist, 

 

7. Verurteilungen, durch die neben Ju-
gendstrafe oder Freiheitsstrafe von 
nicht mehr als zwei Jahren die Unter-
bringung in einer Entziehungsanstalt 
angeordnet worden ist, wenn die Voll-
streckung der Strafe, des Strafrestes 
oder der Maßregel nach § 35 des Be-
täubungsmittelgesetzes – auch in Ver-
bindung mit § 39 des Konsumcan-
nabisgesetzes oder § 30 des Medizi-
nal-Cannabisgesetzes – zurückgestellt 
worden ist und im übrigen die Voraus-
setzungen der Nummer 3 oder 6 erfüllt 
sind, 
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8. Verurteilungen, durch die Maßregeln 
der Besserung und Sicherung, Neben-
strafen oder Nebenfolgen allein oder in 
Verbindung miteinander oder in Ver-
bindung mit Erziehungsmaßregeln 
oder Zuchtmitteln angeordnet worden 
sind, 

 

9. Verurteilungen, bei denen die Wieder-
aufnahme des gesamten Verfahrens 
vermerkt ist; ist die Wiederaufnahme 
nur eines Teils des Verfahrens ange-
ordnet, so ist im Führungszeugnis da-
rauf hinzuweisen, 

 

10. abweichende Personendaten gemäß § 
5 Abs. 1 Nr. 1 und die Angabe nach § 
5 Absatz 1 Nummer 8, 

 

11. Eintragungen nach den §§ 10 und 11,  

12. die vorbehaltene Sicherungsverwah-
rung, falls von der Anordnung der Si-
cherungsverwahrung rechtskräftig ab-
gesehen worden ist. 

 

(3) In ein Führungszeugnis für Behör-
den (§ 30 Abs. 5, § 31) sind entgegen Ab-
satz 2 auch aufzunehmen  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Verurteilungen, durch die eine frei-
heitsentziehende Maßregel der Besse-
rung und Sicherung angeordnet wor-
den ist, 

 

2. Eintragungen nach § 10, wenn die Ent-
scheidung oder der Verzicht nicht län-
ger als zehn Jahre zurückliegt, 

 

3. Eintragungen nach § 11, wenn die Ent-
scheidung oder Verfügung nicht länger 
als fünf Jahre zurückliegt, 

 

4. abweichende Personendaten gemäß § 
5 Abs. 1 Nr. 1, sofern unter diesen Da-
ten Eintragungen erfolgt sind, die in ein 
Führungszeugnis für Behörden aufzu-
nehmen sind. 

 

(4) In ein Führungszeugnis für Behör-
den (§ 30 Abs. 5, § 31) sind ferner die in 
Absatz 2 Nr. 5 bis 9 bezeichneten Verurtei-
lungen wegen Straftaten aufzunehmen, die  

(4) u n v e r ä n d e r t  
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1. bei oder in Zusammenhang mit der 
Ausübung eines Gewerbes oder dem 
Betrieb einer sonstigen wirtschaftlichen 
Unternehmung oder 

 

2. bei der Tätigkeit in einem Gewerbe 
oder einer sonstigen wirtschaftlichen 
Unternehmung 

 

a) von einem Vertreter oder Beauf-
tragten im Sinne des § 14 des 
Strafgesetzbuchs oder 

 

b) von einer Person, die in einer 
Rechtsvorschrift ausdrücklich als 
verantwortlich bezeichnet ist, 

 

begangen worden sind, wenn das Füh-
rungszeugnis für die in § 149 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 der Gewerbeordnung bezeichneten 
Entscheidungen bestimmt ist. 

 

(5) Soweit in Absatz 2 Nummer 3 bis 
9 Ausnahmen für die Aufnahme von Eintra-
gungen zugelassen werden, gelten diese 
nicht bei einer Verurteilung wegen einer 
Straftat nach den §§ 171, 180a, 181a, 183 
bis 184g, 184i bis 184l, 201a Absatz 3, den 
§§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder § 236 
des Strafgesetzbuchs, wenn ein erweiter-
tes Führungszeugnis nach § 30a oder § 31 
Absatz 2 erteilt wird. 

(5) Soweit in Absatz 2 Nummer 3 bis 
9 Ausnahmen für die Aufnahme von Eintra-
gungen zugelassen werden, gelten diese 
nicht bei einer Verurteilung wegen einer 
Straftat nach den §§ 171, 180a, 181a, 183 
bis 184g, 184i bis 184l, 201a Absatz 3 in 
der bis einschließlich …[einsetzen: Da-
tum des Tages vor dem Tag des Inkraft-
tretens nach Artikel 14 dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung, den §§ 225, 232 bis 
233a, 234, 235 oder § 236 des Strafgesetz-
buchs, wenn ein erweitertes Führungs-
zeugnis nach § 30a oder § 31 Absatz 2 er-
teilt wird. 

§ 34 § 34 

Länge der Frist Länge der Frist 

(1) Die Frist, nach deren Ablauf eine 
Verurteilung nicht mehr in das Führungs-
zeugnis aufgenommen wird, beträgt  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. drei Jahre bei   

a) Verurteilungen zu   

aa) Geldstrafe und  
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bb) Freiheitsstrafe oder Strafar-
rest von nicht mehr als drei 
Monaten, 

 

wenn die Voraussetzungen des § 
32 Absatz 2 nicht vorliegen, 

 

b) Verurteilungen zu Freiheitsstrafe 
oder Strafarrest von mehr als drei 
Monaten, aber nicht mehr als ei-
nem Jahr, wenn die Vollstreckung 
der Strafe oder eines Strafrestes 
gerichtlich oder im Gnadenweg zur 
Bewährung ausgesetzt, diese Ent-
scheidung nicht widerrufen worden 
und im Register nicht außerdem 
Freiheitsstrafe, Strafarrest oder 
Jugendstrafe eingetragen ist, 

 

c) Verurteilungen zu Jugendstrafe 
von nicht mehr als einem Jahr, 
wenn die Voraussetzungen des § 
32 Absatz 2 nicht vorliegen, 

 

d) Verurteilungen zu Jugendstrafe 
von mehr als zwei Jahren, wenn 
ein Strafrest nach Ablauf der Be-
währungszeit gerichtlich oder im 
Gnadenweg erlassen worden ist, 

 

2. zehn Jahre bei Verurteilungen wegen 
einer Straftat nach den §§ 174 bis 180 
oder 182 des Strafgesetzbuches zu ei-
ner Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe 
von mehr als einem Jahr, 

 

3. fünf Jahre in den übrigen Fällen.  

(2) Die Frist, nach deren Ablauf eine 
Verurteilung wegen einer Straftat nach den 
§§ 171, 174 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 
184i bis 184l, 201a Absatz 3, den §§ 225, 
232 bis 233a, 234, 235 oder § 236 des 
Strafgesetzbuches nicht mehr in ein erwei-
tertes Führungszeugnis aufgenommen 
wird, beträgt  

(2) Die Frist, nach deren Ablauf eine 
Verurteilung wegen einer Straftat nach den 
§§ 171, 174 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 
184i bis 184l, 201a Absatz 3 in der bis 
einschließlich …[einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Tag des Inkrafttretens 
nach Artikel 14 dieses Gesetzes] gelten-
den Fassung, den §§ 225, 232 bis 233a, 
234, 235 oder § 236 des Strafgesetzbu-
ches nicht mehr in ein erweitertes Füh-
rungszeugnis aufgenommen wird, beträgt  

1. zehn Jahre  1. u n v e r ä n d e r t  
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a) bei Verurteilungen zu Geldstrafe 
oder Freiheitsstrafe oder Strafar-
rest oder Jugendstrafe, 

 

b) bei einer Verurteilung, durch die 
eine freiheitsentziehende Maßre-
gel der Besserung und Sicherung 
allein angeordnet worden ist, 

 

2. zwanzig Jahre bei einer Verurteilung 
wegen einer Straftat nach den §§ 176 
bis 176d des Strafgesetzbuches zu 
Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe von 
mehr als einem Jahr. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(3) In den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 1 Buchstabe d, Nummer 2 und 3 
verlängert sich die Frist um die Dauer der 
Freiheitsstrafe, des Strafarrests oder der 
Jugendstrafe. In den Fällen des Absatzes 2 
verlängert sich die Frist bei einer Verurtei-
lung zu einer Freiheitsstrafe oder Jugend-
strafe von mehr als einem Jahr um die 
Dauer der Freiheitsstrafe oder der Jugend-
strafe. Bei Erlaß des Restes einer lebens-
langen Freiheitsstrafe verlängert sich die 
Frist um den zwischen dem Tag des ersten 
Urteils und dem Ende der Bewährungszeit 
liegenden Zeitraum, mindestens jedoch um 
zwanzig Jahre. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 41 § 41 

Umfang der Auskunft Umfang der Auskunft 

(1) Eintragungen, die in ein Führungs-
zeugnis nicht aufgenommen werden, sowie 
Suchvermerke dürfen, unbeschadet der §§ 
42 und 57, nur zur Kenntnis gegeben wer-
den  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. den Gerichten, Gerichtsvorständen, 
Staatsanwaltschaften, dem nationalen 
Mitglied nach Maßgabe des § 5 Absatz 
1 Nummer 2 des Eurojust-Gesetzes, 
den Aufsichtsstellen nach § 68a des 
Strafgesetzbuchs sowie der Bewäh-
rungshilfe für Zwecke der Rechtspflege 
sowie den Justizvollzugsbehörden für 
Zwecke des Strafvollzugs einschließ-
lich der Überprüfung aller im Strafvoll-
zug tätigen Personen, 
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2. den obersten Bundes- und Landesbe-
hörden, 

 

3. den Verfassungsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder, dem Bundes-
nachrichtendienst und dem Militäri-
schen Abschirmdienst für die diesen 
Behörden übertragenen Sicherheits-
aufgaben, 

 

4. den Finanzbehörden für die Verfolgung 
von Straftaten, die zu ihrer Zuständig-
keit gehören, 

 

5. den Kriminaldienst verrichtenden 
Dienststellen der Polizei für Zwecke 
der Verhütung und Verfolgung von 
Straftaten, 

 

6. den Einbürgerungsbehörden für Ein-
bürgerungsverfahren, 

 

7. den Ausländerbehörden, den mit der 
polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragten 
Behörden und dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, wenn sich 
die Auskunft auf einen Ausländer be-
zieht, 

 

8. den Gnadenbehörden für Gnadensa-
chen, 

 

9. den für waffenrechtliche oder spreng-
stoffrechtliche Erlaubnisse, für die Er-
teilung von Jagdscheinen, für Erlaub-
nisse zum Halten eines gefährlichen 
Hundes oder für Erlaubnisse für das 
Bewachungsgewerbe und die Überprü-
fung des Bewachungspersonals zu-
ständigen Behörden, 

 

10. dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte im Rahmen des Er-
laubnisverfahrens nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz, 
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11. den Rechtsanwaltskammern oder der 
Patentanwaltskammer für Entschei-
dungen in Zulassungs-, Aufnahme- 
und Aufsichtsverfahren nach der Bun-
desrechtsanwaltsordnung, der Patent-
anwaltsordnung, dem Gesetz über die 
Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte 
in Deutschland oder dem Gesetz über 
die Tätigkeit europäischer Patentan-
wälte in Deutschland, 

 

12. dem Bundesamt für die Sicherheit der 
nuklearen Entsorgung, dem Eisen-
bahn-Bundesamt und den zuständigen 
Landesbehörden im Rahmen der 
atom- und strahlenschutzrechtlichen 
Zuverlässigkeitsüberprüfung nach dem 
Atomgesetz und dem Strahlenschutz-
gesetz, 

 

13. den Luftsicherheitsbehörden für Zwe-
cke der Zuverlässigkeitsüberprüfung 
nach § 7 des Luftsicherheitsgesetzes, 

 

14. der Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach dem Geldwäschege-
setz. 

 

(2) Eintragungen nach § 17 und Ver-
urteilungen zu Jugendstrafe, bei denen der 
Strafmakel als beseitigt erklärt ist, dürfen 
nicht nach Absatz 1 mitgeteilt werden; über 
sie wird nur noch den Strafgerichten und 
Staatsanwaltschaften für ein Strafverfahren 
gegen die betroffene Person Auskunft er-
teilt. Dies gilt nicht für Verurteilungen we-
gen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 
180a, 181a, 182 bis 184g, 184i bis 184l, 
201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 
234, 235 oder § 236 des Strafgesetzbuchs. 
Die Angabe nach § 5 Absatz 1 Nummer 8 
darf nicht nach Absatz 1 mitgeteilt werden. 

(2) Eintragungen nach § 17 und Ver-
urteilungen zu Jugendstrafe, bei denen der 
Strafmakel als beseitigt erklärt ist, dürfen 
nicht nach Absatz 1 mitgeteilt werden; über 
sie wird nur noch den Strafgerichten und 
Staatsanwaltschaften für ein Strafverfahren 
gegen die betroffene Person Auskunft er-
teilt. Dies gilt nicht für Verurteilungen we-
gen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 
180a, 181a, 182 bis 184g, 184i bis 184l, 
201a Absatz 3 in der bis einschließlich 
…[einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Tag des Inkrafttretens nach Artikel 14 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung, 
den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder § 
236 des Strafgesetzbuchs. Die Angabe 
nach § 5 Absatz 1 Nummer 8 darf nicht 
nach Absatz 1 mitgeteilt werden. 

(3) Die Auskunft nach den Absätzen 1 
und 2 wird nur auf ausdrückliches Ersu-
chen erteilt. Die in Absatz 1 genannten 
Stellen haben den Zweck anzugeben, für 
den die Auskunft benötigt wird; sie darf nur 
für diesen Zweck verwertet werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 46 § 46 

Länge der Tilgungsfrist Länge der Tilgungsfrist 

(1) Die Tilgungsfrist beträgt  (1) Die Tilgungsfrist beträgt  

1. fünf Jahre 1. u n v e r ä n d e r t  

bei Verurteilungen  

a) zu Geldstrafe von nicht mehr als 
neunzig Tagessätzen, wenn keine 
Freiheitsstrafe, kein Strafarrest 
und keine Jugendstrafe im Regis-
ter eingetragen ist, 

 

b) zu Freiheitsstrafe oder Strafarrest 
von nicht mehr als drei Monaten, 
wenn im Register keine weitere 
Strafe eingetragen ist, 

 

c) zu Jugendstrafe von nicht mehr 
als einem Jahr, 

 

d) zu Jugendstrafe von nicht mehr 
als zwei Jahren, wenn die Vollstre-
ckung der Strafe oder eines Straf-
restes gerichtlich oder im Gnaden-
weg zur Bewährung ausgesetzt 
worden ist, 

 

e) zu Jugendstrafe von mehr als zwei 
Jahren, wenn ein Strafrest nach 
Ablauf der Bewährungszeit ge-
richtlich oder im Gnadenweg erlas-
sen worden ist, 

 

f) zu Jugendstrafe, wenn der Straf-
makel gerichtlich oder im Gnaden-
weg als beseitigt erklärt worden 
ist, 
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g) durch welche eine Maßnahme (§ 
11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetz-
buchs) mit Ausnahme der Sperre 
für die Erteilung einer Fahrerlaub-
nis für immer und des Berufsver-
bots für immer, eine Nebenstrafe 
oder eine Nebenfolge allein oder 
in Verbindung miteinander oder in 
Verbindung mit Erziehungsmaßre-
geln oder Zuchtmitteln angeordnet 
worden ist, 

 

1a. zehn Jahre 1a. zehn Jahre 

bei Verurteilungen wegen einer Straftat 
nach den §§ 171, 174 bis 180a, 181a, 
182 bis 184g, 184i bis 184l, 201a Ab-
satz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 
235 oder § 236 des Strafgesetzbu-
ches, wenn  

bei Verurteilungen wegen einer Straftat 
nach den §§ 171, 174 bis 180a, 181a, 
182 bis 184g, 184i bis 184l, 201a Ab-
satz 3 in der bis einschließlich 
…[einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Tag des Inkrafttretens nach Ar-
tikel 14 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung, den §§ 225, 232 bis 233a, 
234, 235 oder § 236 des Strafgesetz-
buches, wenn  

h) es sich um Fälle der Nummer 1 
Buchstabe a bis f handelt, 

h) u n v e r ä n d e r t  

i) durch sie allein die Unterbringung 
in einer Entziehungsanstalt ange-
ordnet worden ist, 

i) u n v e r ä n d e r t  

2. zehn Jahre 2. u n v e r ä n d e r t  

bei Verurteilungen zu  

a) Geldstrafe und Freiheitsstrafe oder 
Strafarrest von nicht mehr als drei 
Monaten, wenn die Voraussetzun-
gen der Nummer 1 Buchstabe a 
und b nicht vorliegen, 

 

b) Freiheitsstrafe oder Strafarrest von 
mehr als drei Monaten, aber nicht 
mehr als einem Jahr, wenn die 
Vollstreckung der Strafe oder ei-
nes Strafrestes gerichtlich oder im 
Gnadenweg zur Bewährung aus-
gesetzt worden und im Register 
nicht außerdem Freiheitsstrafe, 
Strafarrest oder Jugendstrafe ein-
getragen ist, 
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c) Jugendstrafe von mehr als einem 
Jahr, außer in den Fällen der 
Nummer 1 Buchstabe d bis f, 

 

d) (weggefallen)  

3. zwanzig Jahre bei Verurteilungen we-
gen einer Straftat nach den §§ 174 bis 
180 oder 182 des Strafgesetzbuches 
zu einer Freiheitsstrafe oder Jugend-
strafe von mehr als einem Jahr, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. fünfzehn Jahre 4. u n v e r ä n d e r t  

in allen übrigen Fällen.  

(2) Die Aussetzung der Strafe oder ei-
nes Strafrestes zur Bewährung oder die 
Beseitigung des Strafmakels bleiben bei 
der Berechnung der Frist unberücksichtigt, 
wenn diese Entscheidungen widerrufen 
worden sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 
Buchstabe e, Nr. 2 Buchstabe c sowie 
Nummer 3 und 4 verlängert sich die Frist 
um die Dauer der Freiheitsstrafe, des Straf-
arrestes oder der Jugendstrafe. In den Fäl-
len des Absatzes 1 Nummer 1a verlängert 
sich die Frist bei einer Verurteilung zu einer 
Jugendstrafe von mehr als einem Jahr um 
die Dauer der Jugendstrafe. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 69 § 69 

Übergangsvorschriften Übergangsvorschriften 

(1) Sind strafrechtliche Verurteilun-
gen, die nicht durch deutsche Gerichte im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes ergan-
gen sind, vor dem 1. August 1984 in das 
Zentralregister oder das Erziehungsregister 
eingetragen worden, so ist die Eintragung 
nach den bis zum Inkrafttreten des Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Bundeszent-
ralregistergesetzes vom 17. Juli 1984 
(BGBl. I S. 990) geltenden Vorschriften zu 
behandeln. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Verurteilungen wegen einer Straf-
tat nach den §§ 174 bis 180 oder § 182 des 
Strafgesetzbuches zu einer Freiheitsstrafe 
oder Jugendstrafe, die vor dem 1. Juli 1998 
in das Zentralregister eingetragen wurden, 
werden nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes in der ab dem 1. Juli 1998 gültigen 
Fassung behandelt. In ein Führungszeug-
nis oder eine unbeschränkte Auskunft wer-
den vor dem 30. Januar 1998 erfolgte Ver-
urteilungen nur aufgenommen, soweit sie 
zu diesem Zeitpunkt in ein Führungszeug-
nis oder eine unbeschränkte Auskunft auf-
zunehmen waren. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Eintragungen nach § 11, die vor 
dem 1. Oktober 2002 erfolgt sind, werden 
nach 20 Jahren aus dem Zentralregister 
entfernt. Die Frist beginnt mit dem Tag der 
Entscheidung oder Verfügung. § 24 Abs. 4 
gilt entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Verurteilungen wegen einer Straf-
tat nach den §§ 171, 174 bis 180a, 181a, 
182 bis 184g, 184i bis 184l, 201a Absatz 3, 
den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder § 
236 des Strafgesetzbuches, die vor dem 1. 
Juli 2022 in das Zentralregister eingetragen 
wurden, werden nach den Vorschriften die-
ses Gesetzes in der ab 1. Juli 2022 gelten-
den Fassung behandelt. 

(4) Verurteilungen wegen einer Straf-
tat nach den §§ 171, 174 bis 180a, 181a, 
182 bis 184g, 184i bis 184l, 201a Absatz 3 
in der bis einschließlich …[einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Tag des In-
krafttretens nach Artikel 14 dieses Ge-
setzes] geltenden Fassung, den §§ 225, 
232 bis 233a, 234, 235 oder § 236 des 
Strafgesetzbuches, die vor dem 1. Juli 
2022 in das Zentralregister eingetragen 
wurden, werden nach den Vorschriften die-
ses Gesetzes in der ab 1. Juli 2022 gelten-
den Fassung behandelt. 

(5) § 21 Satz 2 in der ab dem 29. Juli 
2017 geltenden Fassung ist erst ab dem 1. 
Mai 2018 anzuwenden. Bis zum 30. April 
2018 ist § 21a Satz 2 in der am 20. Novem-
ber 2015 geltenden Fassung weiter anzu-
wenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit 

Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit 

( - FamFG) 
vom: 17.12.2008 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 7 G v. 8.12.2025 

I Nr. 318 
Mittelbare Änderung durch Art. 

38 G v. 8.12.2025 I Nr. 319 ist 
berücksichtigt 

( - FamFG) 
vom: 17.12.2008 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 7 G v. 8.12.2025 

I Nr. 318 
Mittelbare Änderung durch Art. 

38 G v. 8.12.2025 I Nr. 319 ist 
berücksichtigt 

§ 158a § 158a 

Eignung des Verfahrensbeistands Eignung des Verfahrensbeistands 

(1) Fachlich geeignet im Sinne des § 
158 Absatz 1 ist eine Person, die Grund-
kenntnisse auf den Gebieten des Familien-
rechts, insbesondere des Kindschafts-
rechts, des Verfahrensrechts in Kind-
schaftssachen und des Kinder- und Ju-
gendhilferechts, sowie Kenntnisse der Ent-
wicklungspsychologie des Kindes hat und 
über kindgerechte Gesprächstechniken 
verfügt. Die nach Satz 1 erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten sind auf Ver-
langen des Gerichts nachzuweisen. Der 
Nachweis kann insbesondere über eine so-
zialpädagogische, pädagogische, juristi-
sche oder psychologische Berufsqualifika-
tion sowie eine für die Tätigkeit als Verfah-
rensbeistand spezifische Zusatzqualifika-
tion erbracht werden. Der Verfahrensbei-
stand hat sich regelmäßig, mindestens alle 
zwei Jahre, fortzubilden und dies dem Ge-
richt auf Verlangen nachzuweisen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Persönlich geeignet im Sinne des 
§ 158 Absatz 1 ist eine Person, die Gewähr 
bietet, die Interessen des Kindes gewissen-
haft, unvoreingenommen und unabhängig 
wahrzunehmen. Persönlich ungeeignet ist 
eine Person insbesondere dann, wenn sie 
rechtskräftig wegen einer Straftat nach den 
§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 178, 180, 
180a, 181a, 182 bis 184c, 184e bis 184g, 
184i bis 184l, 201a Absatz 3, den §§ 225, 
232 bis 233a, 234, 235 oder § 236 des 
Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zur 
Überprüfung der Voraussetzungen des 
Satzes 2 soll sich das Gericht ein erweiter-
tes Führungszeugnis von der betreffenden 
Person (§ 30a des Bundeszentralregister-
gesetzes) vorlegen lassen oder im Einver-
ständnis mit der betreffenden Person an-
derweitig Einsicht in ein bereits vorliegen-
des erweitertes Führungszeugnis nehmen. 
Ein solches darf nicht älter als drei Jahre 
sein. Aktenkundig zu machen sind nur die 
Einsichtnahme in das erweiterte Führungs-
zeugnis des bestellten Verfahrensbei-
stands, das Ausstellungsdatum sowie die 
Feststellung, dass das erweiterte Füh-
rungszeugnis keine Eintragung über eine 
rechtskräftige Verurteilung wegen einer in 
Satz 2 genannten Straftat enthält. 

(2) Persönlich geeignet im Sinne des 
§ 158 Absatz 1 ist eine Person, die Gewähr 
bietet, die Interessen des Kindes gewissen-
haft, unvoreingenommen und unabhängig 
wahrzunehmen. Persönlich ungeeignet ist 
eine Person insbesondere dann, wenn sie 
rechtskräftig wegen einer Straftat nach den 
§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 178, 180, 
180a, 181a, 182 bis 184c, 184e bis 184g, 
184i bis 184l, 201a Absatz 3 in der bis 
einschließlich …[einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Tag des Inkrafttretens 
nach Artikel 14 dieses Gesetzes] gelten-
den Fassung, den §§ 225, 232 bis 233a, 
234, 235 oder § 236 des Strafgesetzbuchs 
verurteilt worden ist. Zur Überprüfung der 
Voraussetzungen des Satzes 2 soll sich 
das Gericht ein erweitertes Führungszeug-
nis von der betreffenden Person (§ 30a des 
Bundeszentralregistergesetzes) vorlegen 
lassen oder im Einverständnis mit der be-
treffenden Person anderweitig Einsicht in 
ein bereits vorliegendes erweitertes Füh-
rungszeugnis nehmen. Ein solches darf 
nicht älter als drei Jahre sein. Aktenkundig 
zu machen sind nur die Einsichtnahme in 
das erweiterte Führungszeugnis des be-
stellten Verfahrensbeistands, das Ausstel-
lungsdatum sowie die Feststellung, dass 
das erweiterte Führungszeugnis keine Ein-
tragung über eine rechtskräftige Verurtei-
lung wegen einer in Satz 2 genannten 
Straftat enthält. 
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Gesetz über die urheberrechtli-
che Verantwortlichkeit von 

Diensteanbietern für das Teilen 
von Online-Inhalten 

Gesetz über die urheberrechtli-
che Verantwortlichkeit von 

Diensteanbietern für das Teilen 
von Online-Inhalten 

(Urheberrechts-Diensteanbie-
ter-Gesetz - UrhDaG) 

vom: 31.05.2021 - geändert 
durch Art. 22 G v. 6.5.2024 I Nr. 

149 

(Urheberrechts-Diensteanbie-
ter-Gesetz - UrhDaG) 

vom: 31.05.2021 - geändert 
durch Art. 22 G v. 6.5.2024 I Nr. 

149 

§ 20 § 20 

Inländischer Zustellungsbevollmächtig-
ter 

Inländischer Zustellungsbevollmächtig-
ter 

Für die Verpflichtung des Dienstean-
bieters, bei dem nach § 2 des Digitale-
Dienste-Gesetzes kein anderer Mitglied-
staat Sitzland ist oder als Sitzland gilt, zur 
Bestellung eines inländischen Zustellungs-
bevollmächtigten für das gerichtliche Ver-
fahren gilt § 5 des Netzwerkdurchsetzungs-
gesetzes entsprechend. 

Für die Verpflichtung des Diensteanbieters 
zur Bestellung eines inländischen Zustel-
lungsbevollmächtigten für das gerichtliche 
Verfahren ist § 9 des Gesetzes gegen di-
gitale Gewalt entsprechend anzuwenden. 
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Sozialgesetzbuch (SGB) - Ach-
tes Buch (VIII) - Kinder- und Ju-
gendhilfe - (Artikel 1 des Geset-
zes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 

1163) 

Sozialgesetzbuch (SGB) - Ach-
tes Buch (VIII) - Kinder- und Ju-
gendhilfe - (Artikel 1 des Geset-
zes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 

1163) 

( - SGB 8) 
vom: 26.06.1990 - zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 3.4.2025 I 

Nr. 107 

( - SGB 8) 
vom: 26.06.1990 - zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 3.4.2025 I 

Nr. 107 

§ 72a § 72a 

Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbe-
strafter Personen 

Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbe-
strafter Personen 

(1) Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der 
Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe 
keine Person beschäftigen oder vermitteln, 
die rechtskräftig wegen einer Straftat nach 
den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 
181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 184k, 184l, 
201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 
234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs 
verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sol-
len sie sich bei der Einstellung oder Ver-
mittlung und in regelmäßigen Abständen 
von den betroffenen Personen ein Füh-
rungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 
30a Absatz 1 des Bundeszentralregisterge-
setzes vorlegen lassen. 

(1) Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der 
Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe 
keine Person beschäftigen oder vermitteln, 
die rechtskräftig wegen einer Straftat nach 
den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 
181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 184k, 184l, 
201a Absatz 3 in der bis einschließlich 
…[einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Tag des Inkrafttretens nach Artikel 14 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung, 
den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 
236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden 
ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der 
Einstellung oder Vermittlung und in regel-
mäßigen Abständen von den betroffenen 
Personen ein Führungszeugnis nach § 30 
Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundes-
zentralregistergesetzes vorlegen lassen. 

(2) Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit 
den Trägern der freien Jugendhilfe sowie 
mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstel-
len, dass diese keine Person, die wegen ei-
ner Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechts-
kräftig verurteilt worden ist, hauptamtlich 
beschäftigen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe sollen sicherstellen, dass unter 
ihrer Verantwortung keine neben- oder eh-
renamtlich tätige Person, die wegen einer 
Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig 
verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kin-
der oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, 
erzieht oder ausbildet oder einen vergleich-
baren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe über die Tätig-
keiten entscheiden, die von den in Satz 1 
genannten Personen auf Grund von Art, In-
tensität und Dauer des Kontakts dieser 
Personen mit Kindern und Jugendlichen 
nur nach Einsichtnahme in das Führungs-
zeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenom-
men werden dürfen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit 
den Trägern der freien Jugendhilfe sowie 
mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstel-
len, dass unter deren Verantwortung keine 
neben- oder ehrenamtlich tätige Person, 
die wegen einer Straftat nach Absatz 1 
Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in 
Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- 
und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche 
beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbil-
det oder einen vergleichbaren Kontakt hat. 
Hierzu sollen die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe mit den Trägern der freien Ju-
gendhilfe Vereinbarungen über die Tätig-
keiten schließen, die von den in Satz 1 ge-
nannten Personen auf Grund von Art, In-
tensität und Dauer des Kontakts dieser 
Personen mit Kindern und Jugendlichen 
nur nach Einsichtnahme in das Führungs-
zeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenom-
men werden dürfen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Träger der öffentlichen und 
freien Jugendhilfe dürfen von den nach den 
Absätzen 3 und 4 eingesehenen Daten nur 
folgende Daten erheben und speichern:  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. den Umstand der Einsichtnahme,  

2. das Datum des Führungszeugnisses 
und 
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3. die Information, ob die das Führungs-
zeugnis betreffende Person wegen ei-
ner der folgenden Straftaten rechts-
kräftig verurteilt worden ist:  

 

a) wegen einer in Absatz 1 Satz 1 
genannten Straftat oder 

 

b) wegen einer nicht in Absatz 1 Satz 
1 genannten Straftat, die die Per-
son als ungeeignet im Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen erschei-
nen lässt. 

 

Die Träger der öffentlichen und freien Ju-
gendhilfe dürfen die gespeicherten Daten 
nur verarbeiten, soweit dies erforderlich ist, 
um die Eignung einer Person für diejenige 
Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme 
in das Führungszeugnis gewesen ist, zu 
prüfen. Die Daten sind vor dem Zugriff Un-
befugter zu schützen. Sie sind unverzüglich 
zu löschen, wenn die Person eine Tätigkeit 
nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 
nicht ausübt. Die Daten sind spätestens 
sechs Monate nach der letztmaligen Aus-
übung einer solchen Tätigkeit zu löschen. 
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Sozialgesetzbuch Neuntes 
Buch – Rehabilitation und Teil-
habe von Menschen mit Behin-
derungen – (Artikel 1 des Ge-
setzes v. 23. Dezember 2016, 

BGBl. I S. 3234) 

Sozialgesetzbuch Neuntes 
Buch – Rehabilitation und Teil-
habe von Menschen mit Behin-
derungen – (Artikel 1 des Ge-
setzes v. 23. Dezember 2016, 

BGBl. I S. 3234) 

(Neuntes Buch Sozialgesetz-
buch - SGB IX) 

vom: 23.12.2016 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 13 G v. 

16.1.2026 I Nr. 14 

(Neuntes Buch Sozialgesetz-
buch - SGB IX) 

vom: 23.12.2016 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 13 G v. 

16.1.2026 I Nr. 14 

§ 124 § 124 

Geeignete Leistungserbringer Geeignete Leistungserbringer 

(1) Sind geeignete Leistungserbringer 
vorhanden, soll der Träger der Eingliede-
rungshilfe zur Erfüllung seiner Aufgaben ei-
gene Angebote nicht neu schaffen. Geeig-
net ist ein externer Leistungserbringer, der 
unter Sicherstellung der Grundsätze des § 
104 die Leistungen wirtschaftlich und spar-
sam erbringen kann. Die durch den Leis-
tungserbringer geforderte Vergütung ist 
wirtschaftlich angemessen, wenn sie im 
Vergleich mit der Vergütung vergleichbarer 
Leistungserbringer im unteren Drittel liegt 
(externer Vergleich). Liegt die geforderte 
Vergütung oberhalb des unteren Drittels, 
kann sie wirtschaftlich angemessen sein, 
sofern sie nachvollziehbar auf einem höhe-
ren Aufwand des Leistungserbringers be-
ruht und wirtschaftlicher Betriebsführung 
entspricht. In den externen Vergleich sind 
die im Einzugsbereich tätigen Leistungser-
bringer einzubeziehen. Die Bezahlung tarif-
lich vereinbarter Vergütungen sowie ent-
sprechender Vergütungen nach kirchlichen 
Arbeitsrechtsregelungen kann dabei nicht 
als unwirtschaftlich abgelehnt werden, so-
weit die Vergütung aus diesem Grunde 
oberhalb des unteren Drittels liegt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Geeignete Leistungserbringer ha-
ben zur Erbringung der Leistungen der Ein-
gliederungshilfe eine dem Leistungsange-
bot entsprechende Anzahl an Fach- und 
anderem Betreuungspersonal zu beschäfti-
gen. Sie müssen über die Fähigkeit zur 
Kommunikation mit den Leistungsberech-
tigten in einer für die Leistungsberechtigten 
wahrnehmbaren Form verfügen und nach 
ihrer Persönlichkeit geeignet sein. Geeig-
nete Leistungserbringer dürfen nur solche 
Personen beschäftigen oder ehrenamtliche 
Personen, die in Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben Kontakt mit Leistungsberechtigten 
haben, mit Aufgaben betrauen, die nicht 
rechtskräftig wegen einer Straftat nach den 
§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 
182 bis 184g, 184i bis 184l, 201a Absatz 3, 
§§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 
des Strafgesetzbuchs verurteilt worden 
sind. Die Leistungserbringer sollen sich von 
Fach- und anderem Betreuungspersonal, 
die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kon-
takt mit Leistungsberechtigten haben, vor 
deren Einstellung oder Aufnahme einer 
dauerhaften ehrenamtlichen Tätigkeit und 
in regelmäßigen Abständen ein Führungs-
zeugnis nach § 30a Absatz 1 des Bundes-
zentralregistergesetzes vorlegen lassen. 
Nimmt der Leistungserbringer Einsicht in 
ein Führungszeugnis nach § 30a Absatz 1 
des Bundeszentralregistergesetzes, so 
speichert er nur den Umstand der Einsicht-
nahme, das Datum des Führungszeugnis-
ses und die Information, ob die das Füh-
rungszeugnis betreffende Person wegen 
einer in Satz 3 genannten Straftat rechts-
kräftig verurteilt worden ist. Der Leistungs-
erbringer darf diese Daten nur verändern 
und nutzen, soweit dies zur Prüfung der 
Eignung einer Person erforderlich ist. Die 
Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu 
schützen. Sie sind unverzüglich zu lö-
schen, wenn im Anschluss an die Einsicht-
nahme keine Tätigkeit für den Leistungser-
bringer wahrgenommen wird. Sie sind spä-
testens drei Monate nach der letztmaligen 
Ausübung einer Tätigkeit für den Leis-
tungserbringer zu löschen. Das Fachperso-
nal muss zusätzlich über eine abgeschlos-
sene berufsspezifische Ausbildung und 
dem Leistungsangebot entsprechende Zu-
satzqualifikationen verfügen. 

(2) Geeignete Leistungserbringer ha-
ben zur Erbringung der Leistungen der Ein-
gliederungshilfe eine dem Leistungsange-
bot entsprechende Anzahl an Fach- und 
anderem Betreuungspersonal zu beschäfti-
gen. Sie müssen über die Fähigkeit zur 
Kommunikation mit den Leistungsberech-
tigten in einer für die Leistungsberechtigten 
wahrnehmbaren Form verfügen und nach 
ihrer Persönlichkeit geeignet sein. Geeig-
nete Leistungserbringer dürfen nur solche 
Personen beschäftigen oder ehrenamtliche 
Personen, die in Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben Kontakt mit Leistungsberechtigten 
haben, mit Aufgaben betrauen, die nicht 
rechtskräftig wegen einer Straftat nach den 
§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 
182 bis 184g, 184i bis 184l, 201a Absatz 3 
in der bis einschließlich …[einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Tag des In-
krafttretens nach Artikel 14 dieses Ge-
setzes] geltenden Fassung, §§ 225, 232 
bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafge-
setzbuchs verurteilt worden sind. Die Leis-
tungserbringer sollen sich von Fach- und 
anderem Betreuungspersonal, die in Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben Kontakt mit Leis-
tungsberechtigten haben, vor deren Ein-
stellung oder Aufnahme einer dauerhaften 
ehrenamtlichen Tätigkeit und in regelmäßi-
gen Abständen ein Führungszeugnis nach 
§ 30a Absatz 1 des Bundeszentralregister-
gesetzes vorlegen lassen. Nimmt der Leis-
tungserbringer Einsicht in ein Führungs-
zeugnis nach § 30a Absatz 1 des Bundes-
zentralregistergesetzes, so speichert er nur 
den Umstand der Einsichtnahme, das Da-
tum des Führungszeugnisses und die Infor-
mation, ob die das Führungszeugnis betref-
fende Person wegen einer in Satz 3 ge-
nannten Straftat rechtskräftig verurteilt wor-
den ist. Der Leistungserbringer darf diese 
Daten nur verändern und nutzen, soweit 
dies zur Prüfung der Eignung einer Person 
erforderlich ist. Die Daten sind vor dem Zu-
griff Unbefugter zu schützen. Sie sind un-
verzüglich zu löschen, wenn im Anschluss 
an die Einsichtnahme keine Tätigkeit für 
den Leistungserbringer wahrgenommen 
wird. Sie sind spätestens drei Monate nach 
der letztmaligen Ausübung einer Tätigkeit 
für den Leistungserbringer zu löschen. Das 
Fachpersonal muss zusätzlich über eine 
abgeschlossene berufsspezifische Ausbil-
dung und dem Leistungsangebot entspre-
chende Zusatzqualifikationen verfügen. 



 - 3 -  

Geltendes Recht Neues Recht 

(3) Sind mehrere Leistungserbringer 
im gleichen Maße geeignet, so hat der Trä-
ger der Eingliederungshilfe Vereinbarungen 
vorrangig mit Leistungserbringern abzu-
schließen, deren Vergütung bei vergleich-
barem Inhalt, Umfang und Qualität der 
Leistung nicht höher ist als die anderer 
Leistungserbringer. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölf-
tes Buch (XII) - Sozialhilfe - (Ar-

tikel 1 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2003, BGBl. I S. 

3022) 

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölf-
tes Buch (XII) - Sozialhilfe - (Ar-

tikel 1 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2003, BGBl. I S. 

3022) 

( - SGB 12) 
vom: 27.12.2003 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 8 Abs. 1 G v. 
23.12.2024 I Nr. 449 

Änderung durch Art. 15 G v. 
16.1.2026 I Nr. 14 

( - SGB 12) 
vom: 27.12.2003 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 8 Abs. 1 G v. 
23.12.2024 I Nr. 449 

Änderung durch Art. 15 G v. 
16.1.2026 I Nr. 14 

§ 75 § 75 

Allgemeine Grundsätze Allgemeine Grundsätze 

(1) Der Träger der Sozialhilfe darf 
Leistungen nach dem Siebten bis Neunten 
Kapitel mit Ausnahme der Leistungen der 
häuslichen Pflege, soweit diese gemäß § 
64 durch Personen, die dem Pflegebedürf-
tigen nahe stehen, oder als Nachbar-
schaftshilfe übernommen werden, durch 
Dritte (Leistungserbringer) nur bewilligen, 
soweit eine schriftliche Vereinbarung zwi-
schen dem Träger des Leistungserbringers 
und dem für den Ort der Leistungserbrin-
gung zuständigen Träger der Sozialhilfe 
besteht. Die Vereinbarung kann auch zwi-
schen dem Träger der Sozialhilfe und dem 
Verband, dem der Leistungserbringer an-
gehört, geschlossen werden, soweit der 
Verband eine entsprechende Vollmacht 
nachweist. Die Vereinbarungen sind für alle 
übrigen Träger der Sozialhilfe bindend. Die 
Vereinbarungen müssen den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 
Leistungsfähigkeit entsprechen und dürfen 
das Maß des Notwendigen nicht über-
schreiten. Sie sind vor Beginn der jeweili-
gen Wirtschaftsperiode für einen zukünfti-
gen Zeitraum abzuschließen (Vereinba-
rungszeitraum); nachträgliche Ausgleiche 
sind nicht zulässig. Die Ergebnisse sind 
den Leistungsberechtigten in einer wahr-
nehmbaren Form zugänglich zu machen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Sind geeignete Leistungserbringer 
vorhanden, soll der Träger der Sozialhilfe 
zur Erfüllung seiner Aufgaben eigene An-
gebote nicht neu schaffen. Geeignet ist ein 
Leistungserbringer, der unter Sicherstel-
lung der Grundsätze des § 9 Absatz 1 die 
Leistungen wirtschaftlich und sparsam er-
bringen kann. Geeignete Träger von Ein-
richtungen dürfen nur solche Personen be-
schäftigen oder ehrenamtliche Personen, 
die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kon-
takt mit Leistungsberechtigten haben, mit 
Aufgaben betrauen, die nicht rechtskräftig 
wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 
bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 
184g, 184i bis 184l, 201a Absatz 3, §§ 225, 
232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Straf-
gesetzbuchs verurteilt worden sind. Die 
Leistungserbringer sollen sich von Fach- 
und anderem Betreuungspersonal, die in 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kontakt mit 
Leistungsberechtigten haben, vor deren 
Einstellung oder Aufnahme einer dauerhaf-
ten ehrenamtlichen Tätigkeit und in regel-
mäßigen Abständen ein Führungszeugnis 
nach § 30a Absatz 1 des Bundeszentralre-
gistergesetzes vorlegen lassen. Nimmt der 
Leistungserbringer Einsicht in ein Füh-
rungszeugnis nach § 30a Absatz 1 des 
Bundeszentralregistergesetzes, so spei-
chert er nur den Umstand der Einsicht-
nahme, das Datum des Führungszeugnis-
ses und die Information, ob die das Füh-
rungszeugnis betreffende Person wegen 
einer in Satz 3 genannten Straftat rechts-
kräftig verurteilt worden ist. Der Träger der 
Einrichtung darf diese Daten nur verändern 
und nutzen, soweit dies zur Prüfung der 
Eignung einer Person erforderlich ist. Die 
Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu 
schützen. Sie sind unverzüglich zu lö-
schen, wenn im Anschluss an die Einsicht-
nahme keine Tätigkeit für den Leistungser-
bringer wahrgenommen wird. Sie sind spä-
testens drei Monate nach der letztmaligen 
Ausübung einer Tätigkeit für den Leis-
tungserbringer zu löschen. Die durch den 
Leistungserbringer geforderte Vergütung ist 
wirtschaftlich angemessen, wenn sie im 
Vergleich mit der Vergütung vergleichbarer 
Leistungserbringer im unteren Drittel liegt 
(externer Vergleich). Liegt die geforderte 
Vergütung oberhalb des unteren Drittels, 
kann sie wirtschaftlich angemessen sein, 
sofern sie nachvollziehbar auf einem höhe-
ren Aufwand des Leistungserbringers be-
ruht und wirtschaftlicher Betriebsführung 

(2) Sind geeignete Leistungserbringer 
vorhanden, soll der Träger der Sozialhilfe 
zur Erfüllung seiner Aufgaben eigene An-
gebote nicht neu schaffen. Geeignet ist ein 
Leistungserbringer, der unter Sicherstel-
lung der Grundsätze des § 9 Absatz 1 die 
Leistungen wirtschaftlich und sparsam er-
bringen kann. Geeignete Träger von Ein-
richtungen dürfen nur solche Personen be-
schäftigen oder ehrenamtliche Personen, 
die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kon-
takt mit Leistungsberechtigten haben, mit 
Aufgaben betrauen, die nicht rechtskräftig 
wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 
bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 
184g, 184i bis 184l, 201a Absatz 3 in der 
bis einschließlich …[einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Tag des Inkrafttre-
tens nach Artikel 14 dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung, §§ 225, 232 bis 233a, 
234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs 
verurteilt worden sind. Die Leistungserbrin-
ger sollen sich von Fach- und anderem Be-
treuungspersonal, die in Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben Kontakt mit Leistungsberech-
tigten haben, vor deren Einstellung oder 
Aufnahme einer dauerhaften ehrenamtli-
chen Tätigkeit und in regelmäßigen Ab-
ständen ein Führungszeugnis nach § 30a 
Absatz 1 des Bundeszentralregistergeset-
zes vorlegen lassen. Nimmt der Leistungs-
erbringer Einsicht in ein Führungszeugnis 
nach § 30a Absatz 1 des Bundeszentralre-
gistergesetzes, so speichert er nur den 
Umstand der Einsichtnahme, das Datum 
des Führungszeugnisses und die Informa-
tion, ob die das Führungszeugnis betref-
fende Person wegen einer in Satz 3 ge-
nannten Straftat rechtskräftig verurteilt wor-
den ist. Der Träger der Einrichtung darf 
diese Daten nur verändern und nutzen, so-
weit dies zur Prüfung der Eignung einer 
Person erforderlich ist. Die Daten sind vor 
dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie 
sind unverzüglich zu löschen, wenn im An-
schluss an die Einsichtnahme keine Tätig-
keit für den Leistungserbringer wahrge-
nommen wird. Sie sind spätestens drei Mo-
nate nach der letztmaligen Ausübung einer 
Tätigkeit für den Leistungserbringer zu lö-
schen. Die durch den Leistungserbringer 
geforderte Vergütung ist wirtschaftlich an-
gemessen, wenn sie im Vergleich mit der 
Vergütung vergleichbarer Leistungserbrin-
ger im unteren Drittel liegt (externer Ver-
gleich). Liegt die geforderte Vergütung 
oberhalb des unteren Drittels, kann sie 
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entspricht. In den externen Vergleich sind 
die im Einzugsbereich tätigen Leistungser-
bringer einzubeziehen. Tariflich vereinbarte 
Vergütungen sowie entsprechende Vergü-
tungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsrege-
lungen sind grundsätzlich als wirtschaftlich 
anzusehen, auch soweit die Vergütung aus 
diesem Grunde oberhalb des unteren Drit-
tels liegt. 

wirtschaftlich angemessen sein, sofern sie 
nachvollziehbar auf einem höheren Auf-
wand des Leistungserbringers beruht und 
wirtschaftlicher Betriebsführung entspricht. 
In den externen Vergleich sind die im Ein-
zugsbereich tätigen Leistungserbringer ein-
zubeziehen. Tariflich vereinbarte Vergütun-
gen sowie entsprechende Vergütungen 
nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen 
sind grundsätzlich als wirtschaftlich anzu-
sehen, auch soweit die Vergütung aus die-
sem Grunde oberhalb des unteren Drittels 
liegt. 

(3) Sind mehrere Leistungserbringer 
im gleichen Maße geeignet, hat der Träger 
der Sozialhilfe Vereinbarungen vorrangig 
mit Leistungserbringern abzuschließen, de-
ren Vergütung bei vergleichbarem Inhalt, 
Umfang und vergleichbarer Qualität der 
Leistung nicht höher ist als die anderer 
Leistungserbringer. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Besteht eine schriftliche Vereinba-
rung, ist der Leistungserbringer im Rahmen 
des vereinbarten Leistungsangebotes ver-
pflichtet, Leistungsberechtigte aufzuneh-
men und zu betreuen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der Träger der Sozialhilfe darf die 
Leistungen durch Leistungserbringer, mit 
denen keine schriftliche Vereinbarung ge-
troffen wurde, nur erbringen, soweit  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. dies nach der Besonderheit des Einzel-
falles geboten ist, 

 

2. der Leistungserbringer ein schriftliches 
Leistungsangebot vorlegt, das für den 
Inhalt einer Vereinbarung nach § 76 
gilt, 

 

3. der Leistungserbringer sich schriftlich 
verpflichtet, die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Qualität der Leis-
tungserbringung zu beachten, 

 

4. die Vergütung für die Erbringung der 
Leistungen nicht höher ist als die Ver-
gütung, die der Träger der Sozialhilfe 
mit anderen Leistungserbringern für 
vergleichbare Leistungen vereinbart 
hat. 
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Die allgemeinen Grundsätze der Absätze 1 
bis 4 und 6 sowie die Vorschriften zum In-
halt der Vereinbarung (§ 76), zur Verbind-
lichkeit der vereinbarten Vergütung (§ 77a), 
zur Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprü-
fung (§ 78), zur Kürzung der Vergütung (§ 
79) und zur außerordentlichen Kündigung 
der Vereinbarung (§ 79a) gelten entspre-
chend. 

 

(6) Der Leistungserbringer hat gegen 
den Träger der Sozialhilfe einen Anspruch 
auf Vergütung der gegenüber dem Leis-
tungsberechtigten erbrachten Leistungen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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Telekommunikationsgesetz Telekommunikationsgesetz 

( - TKG) 
vom: 23.06.2021 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 12 G v. 9.1.2026 

I Nr. 7 

( - TKG) 
vom: 23.06.2021 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 12 G v. 9.1.2026 

I Nr. 7 

§ 174 § 174 

Manuelles Auskunftsverfahren Manuelles Auskunftsverfahren 

[…] u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Auskunft nach Absatz 1 Satz 3 
darf nur erteilt werden an  

(5) Die Auskunft nach Absatz 1 Satz 3 
darf nur erteilt werden an  

[…] u n v e r ä n d e r t  

8. an das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik zum Schutz der 
Versorgung der Bevölkerung in den 
Sektoren des § 2 Nummer 24 des BSI-
Gesetzes oder der öffentlichen Sicher-
heit, um damit eine Beeinträchtigung 
der Sicherheit oder Funktionsfähigkeit 
informationstechnischer Systeme einer 
kritischen Anlage oder eines Unterneh-
mens im besonderen öffentlichen Inte-
resse abzuwenden, wenn Tatsachen 
den Schluss auf ein wenigstens seiner 
Art nach konkretisiertes und zeitlich 
absehbares Geschehen zulassen, das 
auf die informationstechnischen Sys-
teme bestimmbarer Infrastrukturen 
oder Unternehmen abzielen wird, und 
die in die Auskunft aufzunehmenden 
Daten im Einzelfall erforderlich sind, 
um den Betreiber der betroffenen kriti-
schen Anlage oder das betroffene Un-
ternehmen im besonderen öffentlichen 
Interesse vor dieser Beeinträchtigung 
zu warnen, über diese zu informieren 
oder bei deren Beseitigung zu beraten 
oder zu unterstützen. 

8. an das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik zum Schutz der 
Versorgung der Bevölkerung in den 
Sektoren des § 2 Nummer 24 des BSI-
Gesetzes oder der öffentlichen Sicher-
heit, um damit eine Beeinträchtigung 
der Sicherheit oder Funktionsfähigkeit 
informationstechnischer Systeme einer 
kritischen Anlage oder eines Unterneh-
mens im besonderen öffentlichen Inte-
resse abzuwenden, wenn Tatsachen 
den Schluss auf ein wenigstens seiner 
Art nach konkretisiertes und zeitlich 
absehbares Geschehen zulassen, das 
auf die informationstechnischen Sys-
teme bestimmbarer Infrastrukturen 
oder Unternehmen abzielen wird, und 
die in die Auskunft aufzunehmenden 
Daten im Einzelfall erforderlich sind, 
um den Betreiber der betroffenen kriti-
schen Anlage oder das betroffene Un-
ternehmen im besonderen öffentlichen 
Interesse vor dieser Beeinträchtigung 
zu warnen, über diese zu informieren 
oder bei deren Beseitigung zu beraten 
oder zu unterstützen, 
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 9. den von einer Rechtsverletzung 
nach § 1 Absatz 1 des Gesetzes ge-
gen digitale Gewalt vom … [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle dieses Gesetzes] Betroffenen, 
soweit dies zur Durchsetzung zivil-
rechtlicher Ansprüche erforderlich 
und nach § 2 Absatz 1 Satz 3 des 
Gesetzes gegen digitale Gewalt rich-
terlich angeordnet worden ist. 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz u n v e r ä n d e r t  

( - NetzDG) 
vom: 01.09.2017 - Zuletzt ge-

ändert durch Art. 29 G v. 
6.5.2024 I Nr. 149 

u n v e r ä n d e r t  

 § 7 

 Außerkrafttreten 

 Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des … 
[einsetzen: Datum des Tages vor dem 
ersten Tag des auf die Verkündung fol-
genden Quartals] außer Kraft.“ 

 


